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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand 1. Juli 2008, ist Mitte August erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz
zur Ratifi zierung des Staatsvertrags 

über die Errichtung einer gemeinsamen 
Einrichtung für Hochschulzulassung 

vom 5. Juni 2008, zur Errichtung einer Stiftung 
„Stiftung für Hochschulzulassung“ 

und über die Zulassung zum Hochschulstudium 
in Nordrhein-Westfalen sowie zur Änderung 

hochschulrechtlicher Vorschriften
(Hochschulzulassungsreformgesetz)

Vom 18. November 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Ratifizierung des Staatsvertrags 

über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung 
für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008, 
zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für 

Hochschulzulassung“ und über die Zulassung zum 
Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen 

sowie zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften
(Hochschulzulassungsreformgesetz)

221
Artikel 1
Gesetz 

zur Ratifizierung des Staatsvertrages über 
die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 

Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008

§ 1

(1) Dem Staatsvertrag zwischen den Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland über die Errichtung einer 
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008 (Staatsvertrag) wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird in der Anlage veröffentlicht.

(2) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages 
wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben.

§ 2
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.
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Artikel 2
Gesetz 

zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für 
Hochschulzulassung“

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitzung

(1) Unter dem Namen „Stiftung für Hochschulzulas-
sung“ (Stiftung) wird eine rechtsfähige Stiftung des 
öffentlichen Rechts mit Sitz in Dortmund errichtet. Die 
Stiftung entsteht mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes.

(2) Die Stiftung führt ein Dienstsiegel.

§ 2 
Stiftungszweck

(1) Die Stiftung dient der Erfüllung der folgenden Auf-
gaben:

1.   Gemäß Artikel 2 Nr. 1 des Staatsvertrags über die 
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 5. Juni 2008 (Staatsvertrag) 
Unterstützung der Hochschulen, die Leistungen der 
Stiftung in Anspruch nehmen. Die Unterstützung 
bezieht sich auf die Durchführung der Zulassungs-
verfahren, insbesondere durch die Errichtung eines 
Bewerbungsportals mit

 a)   Information und Beratung der Studienbewerbe-
rinnen und -bewerber über die mit der Bewerbung 
und Zulassung zusammenhängenden Fragen,

 b)   Erhebung und Aufbereitung der Bewerberdaten 
für die Hochschulen nach deren Vorgabe,

 c)   (Vor-)Auswahl nach Maßgabe der Kriterien der 
Hochschulen,

 d)   Abgleich der Auswahlranglisten der Hochschulen 
zur Vermeidung von Mehrfachzulassungen,

 e)   Versand der Zulassungs- und Ablehnungsbe-
scheide im Namen und im Auftrag der Hochschu-
len,

 f)   Übersendung der Hochschulunterlagen für die 
Immatrikulation an die Zugelassenen,

 g)   Vermittlung von nicht besetzten Studienplätzen 
(Clearing).

2.   Gemäß Artikel 2 Nr. 2 des Staatsvertrags Durchfüh-
rung der Aufgaben im zentralen Vergabeverfahren.

(2) Darüber hinaus kann die Stiftung nach Maßgabe 
entsprechender Vereinbarungen mit den Hochschulen 
für diese weitere Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit der Hochschulzulassung durchführen.

(3) Die Stiftung hat das Recht, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats wirtschaftliche Unternehmen zu gründen 
und sich an solchen zu beteiligen, wenn der Stiftungs-
zweck diese unternehmerische Tätigkeit rechtfertigt. Die 
Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf der Mehrheit der 
Stimmen sowohl der Ländervertreter als auch der Ver-
treter der Hochschulen. Das Nähere regelt die Satzung.

§ 3 
Stiftungsvermögen

(1) Ihre Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 
erfüllt die Stiftung im Auftrag der Hochschulen und auf 
deren Kosten.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 
erhält die Stiftung einen jährlichen Zuschuss der Länder 
nach Maßgabe der jeweiligen Landeshaushaltsgesetze.

(3) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von dritter 
Seite anzunehmen.

(4) Erträgnisse des Stiftungsvermögens und sonstige 
Einnahmen dürfen nur im Sinne des Stiftungszwecks 
verwendet werden.

§ 4 
Stiftungssatzung

Die Stiftung gibt sich nach Maßgabe dieses Gesetzes eine 
Satzung, die vom Stiftungsrat mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen wird. Die 
Satzung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats und 
der Genehmigung des für die Hochschulen zuständigen 
Ministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen (Ministe-
rium); sie wird im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen  veröffentlicht. Das Gleiche gilt für 
Änderungen der Satzung.

§ 5 
Organe der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind

1.  der Stiftungsrat,

2.  die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer,

3.  der Aufsichtsrat.

(2) Zur Unterstützung der Organe bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben kann die Stiftung einen Beirat einsetzen. 
Das Nähere regelt die Satzung.

§ 6 
Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat setzt sich aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Länder und der Hochschulen zusammen.

(2) Der Stiftungsrat beschließt mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder. In Angelegenheiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 
Abs. 2 kommen Beschlüsse nicht gegen die Mehrheit der 
Hochschulvertreter zustande. In Angelegenheiten nach 

Anlage
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§ 2 Abs. 1 Nr. 2 sind nur die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Länder stimmberechtigt; Beschlüsse kommen 
nach Artikel 13 des Staatsvertrags zustande.

(3) Die laufenden Geschäfte der Stiftung gelten als auf 
die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer übertra-
gen, soweit sich der Stiftungsrat nicht für einen 
bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall 
die Entscheidung vorbehält.

(4) Dem Stiftungsrat gehören an:

1.  16 Vertreterinnen oder Vertreter der Länder,

2.   16 Vertreterinnen oder Vertreter der staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen,

3.   die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer mit 
beratender Stimme.

Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 werden von den Län-
dern entsandt. Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 2 bestellt 
die Hochschulrektorenkonferenz in Abstimmung mit den 
nach Landesrecht vorgesehenen Vertretungskörperschaf-
ten der Hochschulen für die Dauer von vier Jahren.

(5) Der Stiftungsrat wählt aus den Mitgliedern für die 
Dauer von vier Jahren seine Vorsitzende oder seinen 
Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter. Beide dürfen nicht derselben Gruppe nach 
Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 oder 2 angehören. In Angelegen-
heiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 führt ein Ländervertreter 
den Vorsitz, der dafür von der Kultusministerkonferenz 
bestellt wird.

(6) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 7 
Geschäftsführerin oder Geschäftsführer

(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer wird 
durch den Stiftungsrat für die Dauer von fünf Jahren 
bestellt. Die Stelle ist öffentlich auszuschreiben. Wieder-
bestellung ist zulässig.

(2) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 
führt nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 die laufenden 
Geschäfte der Stiftung. Sie oder er vertritt die Stiftung 
gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 
unterrichtet den Stiftungsrat mindestens einmal im Jahr 
schriftlich über den Stand der Erfüllung der Stiftungs-
aufgaben. Der Stiftungsrat kann von der Geschäftsfüh-
rerin oder dem Geschäftsführer jederzeit Auskunft über 
einzelne Angelegenheiten verlangen.

(4) Das Nähere regelt die Satzung. Sie regelt insbeson-
dere, inwieweit die Durchführung der laufenden 
Geschäfte auf die Geschäftsführerin oder den Geschäfts-
führer übertragen wird.

§ 8 
Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Rechtmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Führung der Stiftungsgeschäfte 
durch den Stiftungsrat und die Geschäftsführerin oder 
den Geschäftsführer. Dem Aufsichtsrat gehören an:

1.  vier Vertreterinnen oder Vertreter der Länder,

2. vier Vertreterinnen oder Vertreter der Hochschulen.

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Nr. 1 werden von der 
Kultusministerkonferenz, die Mitglieder nach Absatz 1 
Nr. 2 von der Hochschulrektorenkonferenz für die Dauer 
von vier Jahren bestellt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder des Stiftungsrats 
sein.

(3) Das Nähere regelt die Satzung.

§ 9 
Geschäftsstelle der Stiftung

(1) Die Stiftung unterhält an ihrem Sitz eine Geschäfts-
stelle.

(2) Die Geschäftsstelle wird von der Geschäftsführerin 
oder dem Geschäftsführer geleitet. Die Geschäftsführe-

rin oder der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter des 
Personals der Stiftung. Sie oder er trifft die arbeitsrecht-
lichen Entscheidungen.

(3) Auf das Personal der Stiftung fi nden die für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sitzlandes 
jeweils geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestim-
mungen Anwendung.

§ 10 
Wirtschaftsführung, Rechnungslegung

(1) Für das Haushaltsrecht der Stiftung gilt Teil VI der 
Landeshaushaltsordnung, soweit nicht durch dieses 
Gesetz etwas anderes bestimmt ist.

(2) Vor Beginn eines jeden Kalenderjahrs (Geschäfts-
jahrs) hat die Geschäftsführerin oder der Geschäftsfüh-
rer rechtzeitig einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der 
alle zu erwartenden Einnahmen und voraussichtlich zu 
leistenden Ausgaben für die Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 enthält. Der Stiftungsrat stellt den Wirt-
schaftsplan fest. Hierzu ist die Zustimmung des Auf-
sichtsrats erforderlich, die ihrerseits die Mehrheit seiner 
Mitglieder nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 voraussetzt. Der Wirt-
schaftsplan bedarf der Zustimmung der Finanzminister-
konferenz.

(3) Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die 
Erträge und Aufwendungen; ihm ist als Anlage eine 
Übersicht über die Stellen der Stiftung beizufügen. Stellt 
das Land einen Haushaltsplan für zwei oder mehrere 
Jahre auf, ist hinsichtlich der Wirtschaftspläne entspre-
chend zu verfahren.

(4) Innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres hat die Geschäftsführerin oder der 
Geschäftsführer den Jahresabschluss zu erstellen und 
mit dem Prüfbericht des Rechnungsprüfers, der Vermö-
gensübersicht sowie dem Tätigkeitsbericht dem Stif-
tungsrat vorzulegen. Das Nähere regelt die Satzung.

(5) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung 
unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungshof.

(6) Im Übrigen gelten die Rechtsvorschriften des Landes 
über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und 
über die Rechnungsprüfung sowie die hierzu ergangenen 
Verwaltungsvorschriften.

§ 11 
Aufsicht

Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des Ministe-
riums. § 76 Abs. 2 bis 4 Hochschulgesetz gelten entspre-
chend.

§ 12 
Dienstrechtliche Regelungen

(1) Das zum Stichtag 31. Dezember 2008 bei der Zentral-
stelle für die Vergabe von Studienplätzen (Zentralstelle) 
vorhandene beamtete Personal bleibt im Dienst des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und wird auf der Grundlage 
von § 123 a Abs. 2 Beamtenrechtsrahmengesetz oder 
einer diese Regelung ersetzenden Rechtsnorm im Beam-
tenstatusgesetz zu der ihren Ämtern entsprechenden 
Tätigkeit der Stiftung zugewiesen. Das Ministerium 
führt die Zuweisung durch. Es kann diese Zuständigkeit 
durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. 
Bis zur endgültigen Bestandskraft der Zuweisung ist die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Stiftungsrats 
Dienstvorgesetzter des Personals der vormaligen Zent-
ralstelle sowie Widerspruchsbehörde in den das Beam-
tenverhältnis betreffenden Angelegenheiten.

(2) Die Stiftung tritt im Rahmen der Gesamtrechtsnach-
folge an die Stelle des Landes in die Rechte und Pfl ich-
ten aus den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bestehenden Arbeits- und Ausbildungsverhält-
nissen mit Personen ein, die an der Zentralstelle beschäf-
tigt sind oder ausgebildet werden. § 613 a Bürgerliches 
Gesetzbuch fi ndet keine Anwendung. Betriebsbedingte 
Kündigungen aus Anlass der Umbildung sind ausge-
schlossen.
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(3) Betriebsbedingte Kündigungen von Arbeiterneh-
merinnen und Arbeitnehmern, deren bestehende Arbeits-
verhältnisse nach Maßgabe des Absatzes 2 Satz 1 von der 
Stiftung übernommen werden, sind ausgeschlossen. Dies 
gilt nicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
das Angebot einer anderen Landesdienststelle auf eine 
vergleichbare Weiterbeschäftigung an demselben Dienst-
ort einschließlich seines Einzugsgebietes endgültig 
ablehnen.

(4) Die Stiftung ist verpfl ichtet, unverzüglich nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Beteiligungsvereinba-
rung mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) für alle nach deren Satzung versicherbare 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schließen und 
die für die Beteiligung erforderlichen rechtlichen und 
tatsächlichen Voraussetzungen zu schaffen und zu erhal-
ten. Die Stiftung haftet für Verbindlichkeiten gegenüber 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Stiftung, die 
daraus folgen, dass eine Beteiligungsvereinbarung zwi-
schen der VBL und der Stiftung nicht zustande kommt. 
Der Umfang der Haftung ist auf die Höhe der Leistun-
gen beschränkt, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer im Rahmen der Pfl ichtversicherung gegenüber 
der VBL beanspruchen können, wenn die Beteiligungs-
vereinbarung zwischen der VBL und der Stiftung zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes wirksam 
werden würde. Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend 
für den Zeitraum vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis 
zum Wirksamwerden der Beteiligungsvereinbarung.

(5) Die dem Aufgabenbereich der Zentralstelle zuzu-
rechnenden Rechte und Pfl ichten des Landes gehen mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes im Wege der Gesamts-
rechtsnachfolge auf die Stiftung über. Das Nähere regelt 
eine Rechtsverordnung des für die Hochschulen zustän-
digen Ministeriums im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium. Die Inanspruchnahme des Landesamtes für 
Besoldung und Versorgung durch die Stiftung erfolgt 
unentgeltlich.

(6) Wahlberechtigt im Sinne von § 10 Landespersonal-
vertretungsgesetz zu der bei der Stiftung zu bildenden 
Personalvertretung ist auch das beamtete Personal, das 
der Stiftung gemäß Absatz 1 zugewiesen ist. Die bei der 
Zentralstelle gebildete Personalvertretung nimmt bis zur 
Neuwahl die Aufgaben der Personalvertretung der Stif-
tung wahr.

§ 13
Inkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem der 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrages gemäß 
§ 1 Abs. 2 Gesetz zur Ratifi zierung des Staatsvertrages 
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 bekannt gegeben 
wird.

(2) Über die Notwendigkeit des Fortbestehens dieses 
Gesetzes berichtet die Landesregierung dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2015.
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Artikel 3

Drittes Gesetz 
über die Zulassung zum Hochschulstudium in 

Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulzulassungsgesetz – HZG)

§ 1
Festsetzung von Zulassungszahlen

Zur Sicherung der Qualität von Lehre und Forschung 
kann die Zahl der Bewerber für einen Studiengang, die 
höchstens aufgenommen werden müssen (Zulassungs-
zahl), festgesetzt werden. Die Festsetzung erfolgt unter 
Beachtung der Ziel- und Leistungsvereinbarungen sowie 
unter Berücksichtigung der personellen, räumlichen, 
sächlichen und fachspezifi schen Gegebenheiten bei er-
schöpfender Nutzung der Ausbildungskapazitäten; die 
Festsetzung ergibt sich aus der Berechnung der jähr lichen 
Aufnahmekapazität des Studienganges. Bei der Ermitt-
lung der Aufnahmekapazitäten bleiben die aus Studien-
beiträgen fi nanzierten Maßnahmen außer Betracht.

§ 2 
Zentrale Studienplatzvergabe

Bewerber für Studiengänge, die gemäß Artikel 7 oder 14 
des Staatsvertrages zwischen den Ländern der Bundes-
republik Deutschland über die Errichtung einer gemein-
samen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 
2008 (Staatsvertrag) in das zentrale Vergabeverfahren 
einbezogen sind, werden gemäß Abschnitt 3 des Staats-
vertrages ausgewählt und zugelassen. Die Anwendung 
der Auswahlmerkmale gemäß Artikel 10 Abs. 1 Nr. 3 
Buchstaben a bis f Staatsvertrag regeln die Hochschulen 
durch Satzung.

§ 3
Grundsätze der örtlichen Studienplatzvergabe 

und Serviceverfahren

(1) Bewerber für Studiengänge, für die Zulassungszah-
len festgesetzt sind und die nicht in das zentrale Verga-
beverfahren gemäß Abschnitt 3 des Staatsvertrages ein-
bezogen sind, werden durch die Hochschulen ausgewählt 
und zugelassen. Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, gelten Artikel 5 Abs. 2, Artikel 8 Abs. 2 und 3, 
Artikel 9, Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 Sätze 1 und 2, Nrn. 2 
und 3 sowie Abs. 2 bis 4 Staatsvertrag sinngemäß. § 2 
Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
sowie die Hochschulen in nichtstaatlicher Trägerschaft 
mit Sitz in Nordrhein-Westfalen können sich bei der 
Durchführung von Auswahl- und Zulassungsverfahren 
der Dienstleistungen im Sinne von Artikel 4 Staatsver-
trag der Stiftung für Hochschulzulassung bedienen (Ser-
viceverfahren). Die Einzelheiten der Zusammenarbeit 
zwischen der Hochschule und der Stiftung sind von die-
sen vertraglich festzulegen.

§ 4
Besondere Bestimmungen für die örtliche 

Studienplatzvergabe

(1) Die Auswahl und Zulassung zu internationalen Stu-
diengängen, die eine Hochschule im Sinne des § 60 
Abs. 2 Hochschulgesetz oder im Sinne des § 52 Abs. 2 
Kunsthochschulgesetz gemeinsam mit einer ausländi-
schen Hochschule betreibt, können die Hochschulen 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Studien-
gangs durch Satzungen abweichend von § 3 Abs. 1 
regeln; die Satzungen werden im Einvernehmen mit dem 
für die Hochschulen zuständigen Ministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Ministerium) erlassen.

(2) Die Auswahl und Zulassung aufgrund einer besonde-
ren Qualifi kation im Sinne des § 49 Abs. 10 Satz 1 Hoch-
schulgesetz oder im Sinne des § 41 Abs. 8 Sätze 1 und  2 
Kunsthochschulgesetz können die Hochschulen unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten des Studiengangs 
durch Satzungen abweichend von § 3 Abs. 1 regeln.

(3) Nach Maßgabe von Satzungen der Hochschulen 
werden Bewerber, die einem auf Bundesebene gebilde-
ten A-, B-, C- oder D/C-Kader eines Bundesfachver-
bandes des Deutschen Olympischen Sportbundes ange-
hören, im Auswahl- und Zulassungsverfahren gemäß 
§ 3 Abs. 1 vor den Bewerbern im Sinne von Artikel 9 
Staatsvertrag ausgewählt; die Zahl der ausgewählten 
Bewerber werden auf die Quote gemäß Artikel 9 nicht 
angerechnet.

(4) Soweit es die Besonderheiten des Studienganges 
erfordern, kann im Auswahl- und Zulassungsverfahren 
gemäß § 3 Abs. 1 bei sinngemäßer Anwendung von 
 Artikel 9 Staatsvertrag in Einzelfällen der Anteil der 
 Studienplätze für ausländische Staatsangehörige und 
Staatenlose, die nicht Deutschen gleichgestellt sind, bis 
zur Hälfte betragen; das Nähere bestimmen die Hoch-
schulen durch Satzungen, die im Einvernehmen mit dem 
Ministerium erlassen werden.

(5) Soweit neben dem Grad der Qualifi kation eine studi-
engangbezogene besondere Vorbildung, künstlerische 
oder sonstige Eignung oder praktische Tätigkeit im 
Sinne des § 49 Abs. 5 und 8 Hochschulgesetz oder im 
Sinne des § 41 Abs. 5 und 6 Kunsthochschulgesetz nach-
zuweisen ist, kann im Auswahl- und Zulassungsverfah-
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ren gemäß § 3 Abs. 1 bei sinngemäßer Anwendung von 
Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 Staatsvertrag neben dem 
Grad der Qualifi kation auch der Grad der Eignung 
berücksichtigt werden. Die Einzelheiten einschließlich 
der Feststellung des Grades der Eignung regeln die 
Hochschulen durch Satzungen.

(6) Für die Auswahl und Zulassung zu Studiengängen, 
die mit einem Mastergrad abgeschlossen werden, tritt an 
die Stelle des Grades der Qualifi kation das Prüfungs-
zeugnis über den ersten berufsqualifi zierenden Abschluss 
im Sinne des § 49 Abs. 7 Hochschulgesetz oder des § 41 
Abs. 4 Kunsthochschulgesetz oder nach Maßgabe von 
Satzungen der Hochschulen ein vorläufi ges Zeugnis. In 
diesem Fall entfallen im Auswahl- und Zulassungsver-
fahren gemäß § 3 Abs. 1 bei der sinngemäßen Anwen-
dung des Staatsvertrages die Quoten gemäß Artikel 10 
Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Staatsvertrag; bei Studiengängen, 
die die Voraussetzung für die Einstellung in den Vorbe-
reitungsdienst für ein Lehramt sind und mit einem Mas-
tergrad abgeschlossen werden, beträgt die Quote gemäß 
Artikel 10 Abs. 1 Nr. 2 Staatsvertrag ein Fünftel.

(7) Für Studienfächer von Lehramtsstudiengängen kann 
die Hochschule im Auswahl- und Zulassungsverfahren 
gemäß § 3 Abs. 1 bei sinngemäßer Anwendung von Arti-
kel 10 Abs. 1 Nr. 3 Staatsvertrag den Grad der Qualifi -
kation verbessern, wenn für ein anderes zum Lehramts-
studiengang gehörendes Studienfach eine besondere stu-
diengangbezogene Eignung im Sinne des § 49 Abs. 5 und 
8 Hochschulgesetz oder im Sinne des § 41 Abs. 5 und 6 
Kunsthochschulgesetz nachgewiesen ist. Die Einzelhei-
ten regeln die Hochschulen durch Satzungen.

§ 5
Auswahl und Vergabe von Studienplätzen 

für höhere Fachsemester

(1) Werden in einem Studiengang an einer Hochschule 
Zulassungszahlen für höhere Fachsemester festgesetzt, 
so werden die verfügbaren Studienplätze von der Hoch-
schule an Bewerber vergeben, die die Voraussetzungen 
für die Aufnahme in das betreffende höhere Fachsemes-
ter erfüllen.

(2) Ist eine Auswahl unter den Bewerbern, die die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, erforderlich, so 
kann bestimmt werden, dass die Studienplätze in folgen-
der Rangfolge vergeben werden:

1.   an Bewerber, die in dem Studiengang für niedrigere 
Fachsemester zugelassen sind;

2.   an Bewerber, die aufgrund einer Einstufungsprüfung 
gemäß § 49 Abs. 11 Hochschulgesetz oder § 41 Abs. 9 
Kunsthochschulgesetz an der Hochschule in dem ent-
sprechenden Studiengang und Studienabschnitt zum 
Studium zugelassen sind;

3.   an Bewerber, die für diesen Studiengang an einer 
Hochschule im Geltungsbereich des Staatsvertrages 
endgültig eingeschrieben sind oder waren;

4. an sonstige Bewerber.

Bei der Vergabe von Studienplätzen innerhalb der Rang-
gruppe nach Nummern 3 und 4 kann der Leistungsstand 
der Bewerber berücksichtigt werden; das Nähere regeln 
die Hochschulen durch Satzungen.

(3) Nach Maßgabe von Satzungen der Hochschulen wer-
den die Studienplätze abweichend von der in Absatz 2 
genannten Rangfolge vorrangig an Bewerber im Sinne 
des § 4 Abs. 3 vergeben.

§ 6 
Ausführungsbestimmungen zum Staatsvertrag, 

Rechtsverordnungsermächtigung

(1) Das Ministerium ist zuständige Landesbehörde im 
Sinne der Regelungen des Staatsvertrages, insbesondere 
im Sinne von Artikel 6 Abs. 4 Staatsvertrag. Das Minis-
terium setzt die Zulassungszahlen im Sinne von Artikel 
6 des Staatsvertrages durch Rechtsverordnung fest und 
erlässt die Rechtsverordnungen gemäß Artikel 12 des 
Staatsvertrages.

(2) Im Hinblick auf die sinngemäße Anwendung des 
Staatsvertrages auf die örtliche Studienplatzvergabe 

regelt das Ministerium durch Rechtsverordnung insbe-
sondere die Festsetzung von Zulassungszahlen, die Ein-
zelheiten der Bewerbung sowie die Einzelheiten des Ver-
fahrens für die Auswahl und Vergabe von Studienplät-
zen, einschließlich der dabei anzuwendenden inhaltli-
chen Kriterien; dabei hat es vor allem die in Artikel 12 
Abs. 1 Staatsvertrag aufgeführten Befugnisse und kann 
die Anzahl von Wünschen zu Studiengängen, Studienfä-
chern und Studienorten beschränken.

(3) Das Ministerium legt das Berechnungsverfahren im 
Sinne des § 1 Satz 2 durch Rechtsverordnung fest. Zur 
Erprobung kann für alle oder für einzelne Hochschulen 
eine von § 1 Satz 2 Halbsatz 2 abweichende Grundlage 
festgelegt werden.

(4) Das Ministerium kann die Befugnisse nach den 
Absätzen 1 und 2 ganz oder teilweise auf die Hochschu-
len zu deren Regelung durch Satzungen übertragen, die 
im Einvernehmen mit dem Ministerium erlassen werden.

(5) Bei der Bestellung von Vertretern der Hochschulen 
für die Organe der Stiftung für Hochschulzulassung (§ 6 
Abs. 4 Satz 3 Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Stif-
tung für Hochschulzulassung“) wirken die Präsidenten 
oder die Rektoren der Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit.

§ 7
Fachaufsicht

Soweit die Hochschulen den Staatsvertrag, das Gesetz 
zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung für Hochschul-
zulassung“, dieses Gesetz sowie die auf diesen Vorschrif-
ten beruhenden Rechtsverordnungen und Satzungen zu 
vollziehen haben, obliegt ihnen das als staatliche Auf-
gabe. Insoweit unterstehen die Hochschulen der Fach-
aufsicht des Ministeriums; es gilt § 13 Landesorganisati-
onsgesetz

§ 8
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspfl icht

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Es wird erstmals auf das Vergabeverfahren für 
das Wintersemester 2009/2010 angewandt. Soweit zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Staatsvertrag noch 
nicht in Kraft getreten ist, werden im Hinblick auf die 
Regelungen dieses Gesetzes die Bestimmungen des durch 
§ 1 Abs. 1 Gesetz zur Ratifi zierung des Staatsvertrages 
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 bereits verkünde-
ten Staatsvertrages entsprechend angewandt.

(2) Mit Abschluss des Auswahl- und Vergabeverfahrens, 
das dem Auswahl- und Vergabeverfahren nach Absatz 1 
Satz 2 vorangeht, treten folgende Vorschriften außer 
Kraft:

1.   Zweites Gesetz über die Zulassung zum Hochschul-
studium in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulas-
sungsgesetz NW 1993 – HZG NW 1993) vom 11. Mai 
1993 (GV. NRW. S. 204), zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthoch-
schulrechts vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195),

2.   Gesetz über die Durchführung von Auswahlverfahren 
in bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengän-
gen (Auswahlverfahrensgesetz – AuswVfG) vom 14. 
Dezember 2004 (GV. NRW. S. 785).

(3) Über die Notwendigkeit des Fortbestehens dieses 
Gesetzes insbesondere hinsichtlich der Fachaufsicht 
gemäß § 7 und der Übertragungsbefugnis gemäß § 6 
Abs. 4 berichtet die Landesregierung dem Landtag bis 
zum 31. Dezember 2015.
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Artikel 4

Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes NW 1993

§ 13 Abs. 4 Zweites Gesetz über die Zulassung zum 
Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen (Hochschul-
zulassungsgesetz NW 1993 – HZG NW 1993) vom 11. Mai 
1993 (GV. NRW. S. 204), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthochschulrechts 
vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), wird aufgehoben.
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Artikel 5

Änderungen des Hochschulgesetzes

Das Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthochschulrechts 
vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), wird wie folgt 
geändert:

1.   An § 48 Abs. 5 Satz 4 wird folgender neuer Satz 5 
angefügt:

  „Satz 3 gilt auch nicht, wenn die Beurlaubung auf-
grund der Pfl ege und Erziehung von Kindern im 
Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförderungs-
gesetz sowie aufgrund der Pfl ege der Ehegattin oder 
des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin 
oder des eingetragenen Lebenspartners oder eines in 
gerader Linie Verwandten oder im ersten Grad Ver-
schwägerten erfolgt.“

2.  § 49 Abs. 12 Satz 3 erhält folgende Fassung:
  „Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 

einen Sprachkurs für den Hochschulzugang besuchen 
wollen, um den Nachweis nach Satz 1 zu erbringen 
oder die eine Vorbereitung der Hochschule auf die 
Feststellungsprüfung besuchen wollen, können bis 
zum Bestehen oder endgültigen Nichtbestehen der 
jeweiligen Prüfung als Studierende eingeschrieben 
werden.“

3.   An § 49 Abs. 12 Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 
angefügt:

  „Die Hochschule kann eine Vorbereitung nach Satz 3 
auch auf privatrechtlicher Grundlage anbieten und 
hierfür Entgelte erheben oder zur Durchführung der 
Vorbereitung mit Bildungseinrichtungen außerhalb 
des Hochschulbereichs in privatrechtlicher Form 
zusammenarbeiten. Die Feststellungsprüfung kann 
der Hochschule nach Maßgabe der von dem für das 
Schulwesen zuständigen Ministerium zu erlassenden 
Prüfungsordnung übertragen werden.“
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Artikel 6

Änderungen des Kunsthochschulgesetzes

Das Gesetz über die Kunsthochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Kunsthochschulgesetz – KunstHG –) vom 
13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) wird wie folgt geän-
dert:

1.   An § 40 Abs. 4 Satz 4 wird folgender neuer Satz 5 
angefügt:

  „Satz 3 gilt auch nicht, wenn die Beurlaubung auf-
grund der Pfl ege und Erziehung von Kindern im 
Sinne des § 25 Abs. 5 Bundesausbildungsförderungs-
gesetz sowie aufgrund der Pfl ege der Ehegattin oder 
des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin 
oder des eingetragenen Lebenspartners oder eines in 
gerader Linie Verwandten oder im ersten Grad Ver-
schwägerten erfolgt.“

2.  § 41 Abs. 10 Satz 3 erhält folgende Fassung:

  „Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die 
einen Sprachkurs für den Hochschulzugang besuchen 
wollen, um den Nachweis nach Satz 1 zu erbringen 
oder die eine Vorbereitung der Hochschule auf die 
Feststellungsprüfung besuchen wollen, können bis 
zum Bestehen oder endgültigen Nichtbestehen der 
jeweiligen Prüfung als Studierende eingeschrieben 
werden.“

3.   An § 41 Abs. 10 Satz 4 werden folgende Sätze 5 und 6 
angefügt:

  „Die Hochschule kann eine Vorbereitung nach Satz 3 
auch auf privatrechtlicher Grundlage anbieten und 
hierfür Entgelte erheben oder zur Durchführung der 
Vorbereitung mit Bildungseinrichtungen außerhalb 
des Hochschulbereichs in privatrechtlicher Form 
zusammenarbeiten. Die Feststellungsprüfung kann 
der Hochschule nach Maßgabe der von dem für das 
Schulwesen zuständigen Ministerium zu erlassenden 
Prüfungsordnung übertragen werden.“
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Artikel 7
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

§ 13 Besoldungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfa-
len (Landesbesoldungsgesetz – LBesG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 744), erhält fol-
gende Fassung:

„§ 13
Vergaberahmen

§ 34 Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3020), 
 zuletzt geändert durch § 62 Abs. 3 des Gesetzes vom 
17 Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) fi ndet keine Anwendung. 
Die Organe der Hochschulen tragen dafür Sorge, dass 
durch die Gewährung von Leistungsbezügen die 
Funktions fähigkeit der Hochschulen nicht berührt 
wird.“

Artikel 8
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Anlage

Staatsvertrag über die Errichtung 
einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-

zulassung vom 5. Juni 2008

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

(im Folgenden: „die Länder“ genannt)

schließen nachstehenden Staatsvertrag:
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Abschnitt 1
Errichtung und Aufgaben der Stiftung

Artikel 1
Gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung

(1) 1Die Länder kommen überein, im Zusammenwirken 
mit der Hochschulrektorenkonferenz eine gemeinsame 
Einrichtung für Hochschulzulassung zu schaffen. 2Die 
gemeinsame Einrichtung wird als Stiftung des öffentli-
chen Rechts nach dem Recht des Landes Nordrhein-
Westfalen mit Sitz in Dortmund errichtet.

(2) Die Stiftung trägt die Bezeichnung „Stiftung für 
Hochschulzulassung“ (im Folgenden: Stiftung).

Artikel 2
Aufgaben der Stiftung

Die Stiftung hat die Aufgabe,

1.   nach Maßgabe des nachfolgenden Abschnitts 2 die die 
Leistungen der Stiftung in Anspruch nehmenden 
Hochschulen bei der Durchführung der Zulassungs-
verfahren zu unterstützen,

2.   nach Maßgabe des nachfolgenden Abschnitts 3 das 
zentrale Vergabeverfahren durchzuführen.

Artikel 3
Organe der Stiftung

1Die Organe der Stiftung, ihre Zusammensetzung, Auf-
gaben und Verfahren regelt das Stiftungsgesetz. 2Dabei 
muss gewährleistet sein, dass

1.   dem Entscheidungsorgan alle Länder angehören und 
die Hochschulen mit derselben Anzahl von Mitglie-
dern vertreten sind,

2.   in Angelegenheiten nach Artikel 2 Nr. 1 Beschlüsse 
nicht gegen die Mehrheit der Vertreter der Hochschu-
len zustande kommen,

3.   in Angelegenheiten nach Artikel 2 Nr. 2 allein die 
Länder stimmberechtigt sind.

Abschnitt 2
Serviceverfahren (Abschnitt 1, Artikel 2, Nr. 1)

Artikel 4
Dienstleistungsaufgabe

(1) Nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts unter-
stützt die Stiftung die Hochschulen bei der Durchfüh-
rung der Zulassungsverfahren insbesondere durch die 
Einrichtung eines Bewerbungsportals mit Information 
und Beratung der Studienbewerberinnen und –bewerber, 
Aufbereitung der Bewerberdaten, Abgleich der Mehr-
fachzulassungen sowie Vermittlung von nichtbesetzten 
Studienplätzen.

(2) Die Stiftung wird ermächtigt,

1.   die Anzahl der Studienwünsche je Bewerberin oder 
Bewerber zu beschränken, wobei die Zahl von 12 Stu-
dienwünschen nicht unterschritten werden darf,

2.   die Bewerberinnen und Bewerber zu verpfl ichten, 
ihre Studienwünsche in eine verbindliche Reihenfolge 
zu bringen.

Abschnitt 3
Zentrales Vergabeverfahren 

(Abschnitt 1, Artikel 2, Nr. 2)

Artikel 5
Aufgaben im zentralen Vergabeverfahren

(1) Im zentralen Vergabeverfahren hat die Stiftung die 
Aufgabe

1.   Studienplätze für das erste Fachsemester an staatli-
chen Hochschulen in Auswahlverfahren zu vergeben,

2.   die Hochschulen bei der Durchführung des Auswahl-
verfahrens nach Artikel 10 Abs. 1 Nr. 3 zu unterstüt-
zen,

3.   für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulas-
sungszahlen zu sorgen.

(2) 1Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deutsche 
sowie für ausländische Staatsangehörige und Staaten-
lose, die Deutschen gleichgestellt sind. 2Deutschen 
gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union sowie sonstige aus-
ländische Staatsangehörige und Staatenlose, die eine 
deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 3Ver-
pfl ichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen mit 
Deutschen auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen sind zu berücksichtigen.

Artikel 6

Kapazitätsermittlung und Festsetzung 
von Zulassungszahlen

(1) 1Für die Vergabe von Studienplätzen in Studiengän-
gen, die in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen 
sind, sind Zulassungszahlen nach Artikel 12 Abs. 1 Nr. 8 
und nach Maßgabe des Landesrechts festzusetzen. 
2Zulassungszahl ist die Zahl der von der einzelnen Hoch-
schule höchstens aufzunehmenden Bewerberinnen und 
Bewerber in einem Studiengang. 3Sie wird auf der 
Grundlage der jährlichen Aufnahmekapazität festge-
setzt. 4Zulassungszahlen dürfen nur für einen bestimm-
ten Zeitraum, höchstens für die Dauer eines Jahres, fest-
gesetzt werden.

(2) 1Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen, dass 
nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorgaben und 
unter Berücksichtigung der räumlichen und fachspezifi -
schen Gegebenheiten eine erschöpfende Nutzung der 
Ausbildungskapazität erreicht wird; die Qualität in For-
schung und Lehre, die geordnete Wahrnehmung der Auf-
gaben der Hochschule, insbesondere in Forschung, Lehre 
und Studium sowie in der Krankenversorgung, sind zu 
gewährleisten. 2Bei der Erprobung neuer Studiengänge 
und -methoden, bei der Neuordnung von Studiengängen 
und Fachbereichen und beim Aus- oder Aufbau der 
Hochschulen können Zulassungszahlen abweichend von 
Satz 1 festgesetzt werden.

(3) 1Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der 
Grundlage des Lehrangebots, des Ausbildungsaufwands 
und weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien ermit-
telt. 2Dem Lehrangebot liegen die Stellen für das haupt-
amtlich tätige wissenschaftliche Personal, soweit ihm 
Lehraufgaben übertragen sind, die Lehraufträge und die 
dienstrechtlichen Lehrverpfl ichtungen zugrunde unter 
Berücksichtigung festgelegter Reduzierungen, insbeson-
dere im medizinischen Bereich für Krankenversorgung 
und diagnostische Leistungen. 3Der Ausbildungsauf-
wand ist durch studiengangspezifi sche Normwerte fest-
zusetzen, die den Aufwand festlegen, der für die ord-
nungsgemäße Ausbildung einer oder eines Studierenden 
in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 4Bei der 
Festsetzung von Normwerten sind ausbildungsrechtliche 
Vorschriften sowie der Ausbildungsaufwand in gleichar-
tigen und vergleichbaren Studiengängen zu beachten. 
5Die Normwerte haben eine gleichmäßige und erschöp-
fende Auslastung der Hochschulen zu gewährleisten; in 
diesem Rahmen sind die Hochschulen bei der Gestaltung 
von Lehre und Studium frei. 6Die Normwerte werden 
durch Rechtsverordnung festgesetzt. 7Weitere kapazi-
tätsbestimmende Kriterien sind insbesondere die räum-
lichen und sächlichen Gegebenheiten, zusätzliche Belas-
tungen auf Grund der bisherigen Entwicklung der Stu-
dienanfängerzahl und der Zahl der Studierenden, die 
Ausstattung mit nichtwissenschaftlichem Personal, das 
Verbleibeverhalten der Studierenden (Schwund) und die 
besonderen Gegebenheiten in den medizinischen Studi-
engängen, insbesondere eine ausreichende Zahl von für 
die Lehre geeigneten Patientinnen und Patienten.

(4) Vor der Festsetzung von Zulassungszahlen legt die 
Hochschule der zuständigen Landesbehörde einen 
Bericht mit ihren Kapazitätsberechnungen vor.

(5) Bei der Feststellung der Aufnahmekapazität gemäß 
Absatz 3 bleiben Maßnahmen zum Ausgleich zusätzli-
cher Belastungen auf Grund der bisherigen Entwicklung 
der Studienanfängerzahl und der Zahl der Studierenden 
unberücksichtigt; sie sind gesondert auszuweisen.
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Artikel 7
Einbeziehung von Studiengängen

(1) 1In das zentrale Vergabeverfahren ist ein Studien-
gang zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzubeziehen, 
wenn für ihn für alle staatlichen Hochschulen Zulas-
sungszahlen festgesetzt sind und zu erwarten ist, dass 
die Bewerberzahl die Gesamtzahl der zur Verfügung ste-
henden Studienplätze übersteigt, soweit nicht wegen der 
Art der Zugangsvoraussetzungen oder der Auswahlmaß-
stäbe den Hochschulen die Entscheidung vorbehalten 
wird. 2Das Gleiche gilt, wenn aus anderen Gründen eine 
zentrale Vergabe der Studienplätze sinnvoll ist.

(2) Bei der Einbeziehung eines Studiengangs in das zen-
trale Vergabeverfahren ist insbesondere festzulegen,

1.  für welchen Bewerberkreis die Einbeziehung gilt,

2.   für welche Fälle den Hochschulen die Entscheidung 
vorbehalten bleibt. 

(3) In den einbezogenen Studiengängen fi ndet ein Aus-
wahlverfahren nach Artikel 8 bis 10 statt.

(4) 1Die Einbeziehung eines Studiengangs in das zentrale 
Vergabeverfahren kann befristet werden. 2Die Einbezie-
hung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen dafür 
entfallen sind oder ein Bedürfnis für eine zentrale Ver-
gabe der Studienplätze nicht mehr besteht.

Artikel 8
Auswahlverfahren

(1) 1In einem Auswahlverfahren werden die Bewerberin-
nen und Bewerber nach den Artikeln 9 und 10 sowie 
nach Absatz 4 ausgewählt. 2Bei den Bewerbungen für 
diese Studienplätze dürfen sechs Ortswünsche in einer 
Rangliste angegeben werden. 3Die ausgewählten Bewer-
berinnen und Bewerber werden in den Fällen des Arti-
kels 10 Abs. 1 Nr. 3 von der Hochschule zugelassen. 4Im 
Übrigen werden sie den einzelnen Hochschulen mög-
lichst nach ihren Ortswünschen und, soweit notwendig, 
in den Fällen des Artikels 10 Abs. 1 Nr. 1 vor allem nach 
dem Grad der nachgewiesenen Qualifi kation für das 
gewählte Studium, in allen anderen Fällen vor allem 
nach den für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbe-
sondere familiären und wirtschaftlichen Gründen zuge-
wiesen. 5Ist danach im Einzelfall keine Zulassung mög-
lich, rückt die rangnächste Bewerberin oder der 
rangnächste Bewerber der jeweiligen Gruppe nach, 
sofern sie oder er sich für eine Hochschule beworben hat, 
an der noch Studienplätze frei sind.

(2) Den Bewerberinnen und Bewerbern dürfen keine 
Nachteile entstehen

1.   aus der Erfüllung von Dienstpfl ichten nach Artikel 
12 a des Grundgesetzes und der Übernahme solcher 
Dienstpfl ichten und entsprechender Dienstleistungen 
auf Zeit bis zur Dauer von drei Jahren,

2.   aus dem Entwicklungsdienst nach dem Entwick-
lungshelfergesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549) 
in der jeweils geltenden Fassung,

3.   aus der Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres 
nach dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen 
sozialen Jahres vom 17. August 1964 (BGBl. I S. 640) 
in der jeweils geltenden Fassung oder aus der Ableis-
tung eines freiwilligen ökologischen Jahres nach dem 
Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen 
Jahres vom 17. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2118) in der 
jeweils geltenden Fassung oder im Rahmen eines von 
der Bundesregierung geförderten Modellprojektes,

4.   aus der Betreuung oder Pfl ege eines Kindes unter 18 
Jahren oder einer pfl egebedürftigen Person aus dem 
Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von 
drei Jahren.

(3) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr voll-
endet hat, wird an einem Auswahlverfahren nur beteiligt, 
wenn für das beabsichtigte Studium unter Berücksichti-
gung der persönlichen Situation schwerwiegende wissen-
schaftliche oder berufl iche Gründe sprechen.

(4) Studienplätze nach Artikel 11 Abs. 3, bei denen die 
Zulassung auf den ersten Teil des Studiengangs 
beschränkt ist, weil das Weiterstudium an einer deut-

schen Hochschule nicht gewährleistet ist, können auch 
durch das Los vergeben werden.

Artikel 9
Vorabquoten

(1) 1In einem Auswahlverfahren sind bis zu zwei Zehntel 
der zur Verfügung stehenden Studienplätze vorzubehal-
ten für:
1.   Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung 

des Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde,

2.   Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund 
entsprechender Vorschriften verpfl ichtet haben, ihren 
Beruf in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs 
auszuüben,

3.   ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, 
soweit sie nicht Deutschen gleichgestellt sind,

4.   Bewerberinnen und Bewerber, die in einem noch 
nicht abgeschlossenen Studiengang die Qualifi kation 
für das gewählte Studium erworben haben,

5.   Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Stu-
dium in einem anderen Studiengang abgeschlossen 
haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein Zweit-
studium),

6.   in der berufl ichen Bildung Qualifi zierte, die über 
keine sonstige Studienberechtigung verfügen.

2Die Quote nach Satz 1 Nr. 6 soll nur gebildet werden, 
wenn zu erwarten ist, dass der Anteil der ihr unterfal-
lenden Bewerberinnen und Bewerber an der Bewerber-
gesamtzahl mindestens eins vom Hundert beträgt; wird 
die Quote nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am 
Verfahren nach Artikel 10.

(2) 1Die Quoten nach Absatz 1 Satz 1 können für die 
Studienplätze je Studienort oder für die Gesamtzahl 
aller Studienplätze gebildet werden. 2Daneben kann 
bestimmt werden, dass der Anteil der Studienplätze für 
die Bewerbergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 an 
der Gesamtzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe 
nicht größer sein darf als der Anteil der jeweiligen 
Bewerbergruppe an der Bewerbergesamtzahl. 3Nicht in 
Anspruch genommene Studienplätze aus der Quote nach 
Absatz 1 Nr. 3 werden nach Artikel 10 Abs. 1 Nr. 3 ver-
geben. 4Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus 
den Quoten nach Absatz 1 Nr. 1, 2, 4, 5 und 6 werden 
nach Artikel 10 Abs. 1 Nr. 2 vergeben.

(3) 1Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn beson-
dere, vor allem soziale und familiäre Gründe in der Per-
son der Bewerberin oder des Bewerbers die sofortige 
Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 2Wer gel-
tend macht, aus nicht selbst zu vertretenden Umständen 
daran gehindert gewesen zu sein, einen für die Berück-
sichtigung bei der Auswahl nach Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 besseren Wert zu erreichen, wird mit dem nachge-
wiesenen Wert an der Vergabe der Studienplätze in die-
sen Quoten beteiligt.

(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 4 werden nach dem Grad der Qualifi kation ausge-
wählt.

(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 5 werden nach den Prüfungsergebnissen des Erststu-
diums und nach den für die Bewerbung für ein weiteres 
Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt.

(6) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 6 werden in erster Linie unter Qualifi kationsge-
sichtspunkten ausgewählt.

(7) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 
unterfällt, kann nicht im Verfahren nach Artikel 10 
zugelassen werden; Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 bleibt 
unberührt.

Artikel 10
Hauptquoten

(1) 1Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der 
Studienplätze nach Artikel 9 verbleibenden Studien-
plätze nach folgenden Grundsätzen vergeben:
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1.   zu einem Fünftel der Studienplätze an jeder Hoch-
schule durch die Stiftung nach dem Grad der Qualifi -
kation für das gewählte Studium. Qualifi kationsgrade, 
die nur geringfügig voneinander abweichen, können als 
ranggleich behandelt werden. Die Länder tragen dafür 
Sorge, dass die Nachweise innerhalb eines Landes und 
im Verhältnis der Länder untereinander hinsichtlich 
der jeweiligen Anforderungen und Bewertungen ver-
gleichbar sind. Solange die Vergleichbarkeit im Ver-
hältnis der Länder untereinander nicht gewährleistet 
ist, werden für die Auswahl der Studienbewerberinnen 
und -bewerber Landesquoten gebildet. Die Quote eines 
Landes bemisst sich zu einem Drittel nach seinem An-
teil an der Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber für den betreffenden Studiengang (Bewerberanteil) 
und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Ge-
samtzahl der Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjähri-
gen (Bevölkerungsanteil); für die Länder Berlin, Bre-
men und Hamburg werden die sich danach ergebenden 
Quoten um drei Zehntel erhöht. Bei der Berechnung 
des Bewerberanteils werden nur Personen berücksich-
tigt, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, 
die von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist;

2.   zu einem Fünftel der Studienplätze nach der Dauer 
der Zeit seit dem Erwerb der Qualifi kation für den 
gewählten Studiengang (Wartezeit). Zeiten eines Stu-
diums an einer deutschen Hochschule werden auf die 
Wartezeit nicht angerechnet;

3.   im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis 
eines Auswahlverfahrens. Die jeweilige Hochschule 
vergibt die Studienplätze in diesem Verfahren nach 
Maßgabe des jeweiligen Landesrechts insbesondere

 a)  nach dem Grad der Qualifi kation,
 b)   nach den gewichteten Einzelnoten der Qualifi ka-

tion für das gewählte Studium, die über die fach-
spezifi sche Eignung Auskunft geben,

 c)   nach dem Ergebnis eines fachspezifi schen Studier-
fähigkeitstests,

 d)   nach der Art einer Berufsausbildung oder Berufs-
tätigkeit,

 e)   nach dem Ergebnis eines von der Hochschule 
durchzuführenden Gesprächs mit den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern, das Aufschluss über die 
Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers 
und über die Identifi kation mit dem gewählten 
Studium und dem angestrebten Beruf geben sowie 
zur Vermeidung von Fehlvorstellungen über die 
Anforderungen des Studiums dienen soll,

 f)   auf Grund einer Verbindung von Maßstäben nach 
den Buchstaben a bis e.

  2Bei der Auswahlentscheidung muss dem Grad der 
Qualifi kation ein maßgeblicher Einfl uss gegeben wer-
den. 3Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Auswahlverfahren kann begrenzt werden. 4In die-
sem Fall entscheidet die Hochschule über die Teil-
nahme nach einem der in Satz 2 Buchstabe a bis d ge-
nannten Maßstäbe, nach dem Grad der Ortspräferenz 
oder nach einer Verbindung dieser Maßstäbe. 5Bewer-
berinnen und Bewerber, die nach Nummer 1 oder 2 
ausgewählt wurden, nehmen am Auswahlverfahren 
nicht teil.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 kann bei 
Ranggleichheit eine Verbindung der Maßstäbe nach 
Absatz 1 Nr. 1 und 2 vorgesehen werden.

(3) 1Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 
nach Anwendung der Absätze 1 und 2 Ranggleichheit, 
wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach 
Artikel 8 Abs. 2 angehört. 2Besteht danach noch Rang-
gleichheit, kann eine Entscheidung durch das Los vorge-
sehen werden.

(4) Aus den Quoten nach Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 nicht 
in Anspruch genommene Studienplätze werden nach 
Absatz 1 Nr. 3 vergeben.

Artikel 11
Verfahrensvorschriften

(1) 1Wer nach Artikel 10 Abs. 1 Nr. 3 von einer Hoch-
schule ausgewählt worden ist, wird von der Hochschule 

zugelassen. 2Wer nicht ausgewählt worden ist, erhält von 
der Hochschule einen auf die Auswahl in ihrem Verfah-
ren beschränkten Ablehnungsbescheid. 3Ein Wider-
spruchsverfahren gegen Bescheide der Hochschulen fi n-
det nicht statt.

(2) Die Stiftung ermittelt in den Quoten nach Artikel 9 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 5 und 6, Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
sowie Artikel 8 Abs. 4 auf Grund der Bewerbungsunter-
lagen nach den jeweiligen Zulassungsbestimmungen, an 
welcher Hochschule eine Zulassung erfolgen kann und 
erlässt den Zulassungsbescheid.

(3) Soweit an einer Hochschule für den ersten Teil eines 
Studiengangs eine höhere Ausbildungskapazität als für 
spätere Teile dieses Studiengangs besteht, wird die 
Zulassung auf den ersten Teil des Studiengangs 
beschränkt.

(4) Die Hochschule ist verpfl ichtet, die von der Stiftung 
Zugelassenen einzuschreiben, wenn die übrigen Ein-
schreibvoraussetzungen vorliegen.

(5) Ein Widerspruchsverfahren gegen Bescheide der 
Stiftung über die Zulassungsanträge fi ndet nicht statt.

(6) 1Beruht die Zulassung durch die Hochschule oder die 
Stiftung auf falschen Angaben im Zulassungsantrag, 
wird sie zurückgenommen; ist die Zulassung sonst feh-
lerhaft, kann sie zurückgenommen werden. 2Nach Ablauf 
eines Jahres ist die Rücknahme der Zulassung durch die 
Stiftung ausgeschlossen.

(7) Die Stiftung ist nach Maßgabe der Rechtsverordnun-
gen nach Artikel 12 berechtigt, Versicherungen an Eides 
statt zu verlangen und abzunehmen.

Artikel 12
Rechtsverordnungen

(1) Die Länder bestimmen durch Rechtsverordnungen 
die Einzelheiten des Verfahrens und der dabei anzuwen-
denden inhaltlichen Kriterien, insbesondere:

1.   die Auswahlkriterien (Artikel 8 und 9 sowie 10 Abs. 1 
Nr. 1 und 2),

2.  die Quoten nach Artikel 9 Abs. 1,

3.   den Ablauf des Bewerbungsverfahrens, insbesondere 
die Fälle, in denen Bewerbungen an die Stiftung zu 
richten sind, einschließlich der Fristen; dabei kann 
die Verpfl ichtung zur elektronischen Antragstellung 
vorgesehen werden;

4.   den Ablauf des Vergabeverfahrens sowie die Vergabe 
nicht in Anspruch genommener oder aus anderen 
Gründen frei gebliebener Plätze auch an Bewerberin-
nen und Bewerber, die die Fristen versäumt haben,

5.  die Vergabe der Studienplätze nach Artikel 8 Abs. 4,

6.   die Einbeziehung und die Aufhebung der Einbezie-
hung von Studiengängen,

7.   die Normwerte sowie die Kapazitätsermittlung nach 
Artikel 6, 

8.   die Festsetzung von Zulassungszahlen nach Artikel 6, 
soweit das Landesrecht dafür keine andere Rechts-
form vorsieht;

9.   die Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen 
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen nach 
Artikel 5 Abs. 2 Satz 3.

(2) Die Rechtsverordnungen der Länder nach Absatz 1 
müssen übereinstimmen, soweit dies für eine zentrale 
Vergabe der Studienplätze notwendig ist.

Artikel 13
Beschlussfassung

(1) Die Stiftung beschließt über

1.   Vorschläge für die von den Ländern zu erlassenden 
Rechtsverordnungen (Artikel 12),

2.   die Einbeziehung von Studiengängen in das zentrale 
Vergabeverfahren (Artikel 7 Abs. 1),

3.  die Aufhebung der Einbeziehung (Artikel 7 Abs. 4).
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(2) 1In diesen Angelegenheiten ist das Entscheidungsor-
gan der Stiftung beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Vertreterinnen und Vertreter der Länder 
anwesend ist. 2Ein Land kann die Vertreterin oder den 
Vertreter eines anderen Landes zur Ausübung des 
Stimmrechts ermächtigen.

(3) 1In Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 ist eine Mehr-
heit von drei Viertel der Stimmen der Ländervertreterin-
nen und Ländervertreter erforderlich. 2Im Falle des 
Absatzes 1 Nr. 3 genügt die Mehrheit der Stimmen der 
Ländervertreterinnen und Ländervertreter.

Artikel 14
Staatlich anerkannte Hochschulen

1Staatlich anerkannte Hochschulen können auf Antrag 
des Landes mit Zustimmung des Trägers in das zentrale 
Vergabeverfahren einbezogen werden. 2Die Entschei-
dung trifft die Stiftung. 3Öffentliche nichtstaatliche 
Fachhochschulen gelten als staatlich anerkannte Hoch-
schulen im Sinne dieses Staatsvertrages.

Abschnitt 4
Finanzierung, Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- 

und Schlussbestimmungen

Artikel 15
Finanzierung

(1) Die Aufgaben nach Artikel 2 Nr. 1 erfüllt die Stif-
tung im Auftrag der Hochschulen und auf deren Kosten.

(2) 1Zur Durchführung der Aufgaben nach Artikel 2 
Nr. 2 verpfl ichten sich die Länder, der Stiftung die erfor-
derlichen Mittel als Zuschuss zur Verfügung zu stellen. 
2Der Betrag wird von den Ländern nach dem Königstei-
ner Schlüssel in der jeweils geltenden Fassung aufge-
bracht. 3Der Wirtschaftsplan der Stiftung bedarf der 
Zustimmung der Finanzministerkonferenz mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln. 4Die Anteilsbeträge der Län-
der werden im Laufe eines jeden Haushaltsjahres in zwei 
Teilbeträgen zum 1. Januar und zum 1. Juni nach den 
Ansätzen des Wirtschaftsplans fällig. 5Über- und Min-
derzahlungen gegenüber dem sich nach der Jahresrech-
nung ergebenden Finanzbedarf werden bei dem zweiten 
Teilbetrag des folgenden Haushaltsjahres ausgeglichen.

Artikel 16
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei einer Bewerbung 
gegenüber der Stiftung vorsätzlich oder fahrlässig fal-
sche Angaben über die für die Vergabe der Studienplätze 
maßgeblichen Daten macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünftausend Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Stiftung.

Artikel 17
Auflösung der Zentralstelle

(1) 1Mit der Errichtung der Stiftung ist die gemäß Arti-
kel 1 Abs. 1 des Staatsvertrags über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 20. Oktober 1972 errichtete Zentral-
stelle für die Vergabe von Studienplätzen (im Folgenden: 
Zentralstelle) aufgelöst. 2Aufgaben, Rechte und Verbind-
lichkeiten der Zentralstelle gehen auf die Stiftung über. 
3Die Übernahme des Personals und des Vermögens der 
Zentralstelle durch die Stiftung richtet sich nach dem 
für die Länder unmittelbar geltenden Bundesbeamten-
recht und dem Recht des Sitzlandes. 4Die Planstellen der 
Zentralstelle verbleiben bis zu ihrem Freiwerden als 
Planstellen ohne Besoldungsaufwand im Haushalt des 
Sitzlandes, das die darauf geführten Beamtinnen und 
Beamten zur Tätigkeit bei der Stiftung zuweist. 5Die 
Einzelheiten regelt das Stiftungsgesetz.

(2) 1Die Stiftung erstattet im Rahmen des jährlichen 
Wirtschaftplans die Kosten für bereits vorhandene und 
zukünftige Versorgungsempfänger. 2Nach einer Über-

gangszeit von drei Jahren nach Einrichtung der Stiftung 
müssen Einnahmen, die für die Erfüllung der Aufgaben 
nach Artikel 2 Nr. 1 erzielt werden, auch in dem Umfang 
zur Deckung der Versorgungslasten herangezogen wer-
den, in dem das Personal Aufgaben nach Artikel 2 Nr. 1 
wahrnimmt.

Artikel 18
Schlussvorschriften

(1) 1Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Tag des Monats in 
Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die letzte Ratifi -
kationsurkunde bei der Staatskanzlei des Sitzlandes der 
Stiftung hinterlegt ist. 2Er fi ndet erstmals auf das nach 
seinem Inkrafttreten unmittelbar nachfolgende Vergabe-
verfahren Anwendung. 3Der Staatsvertrag über die Ver-
gabe von Studienplätzen vom 22. Juni 2006 tritt mit 
Abschluss des Vergabeverfahrens außer Kraft, das dem 
Vergabeverfahren nach Satz 2 vorangeht.

(2) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land durch 
schriftliche Erklärung gegenüber den übrigen vertrag-
schließenden Ländern zum Schluss eines Kalenderjahres 
mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden.

(3) 1Nach Außerkrafttreten dieses Staatsvertrages ist die 
Stiftung aufzulösen. 2Bedienstete, die nach Aufl ösung 
der Zentralstelle der Stiftung zugewiesen oder von die-
ser übernommen wurden und die nicht durch Kündigung 
entlassen werden können, sind nach Möglichkeit von den 
Ländern in geeignete Verwaltungsbereiche zu überneh-
men. 3Die Vorschriften des Sitzlandes über die beamten-
rechtlichen Folgen bei Aufl ösung von Behörden bleiben 
unberührt. 4Die Länder sind verpfl ichtet, dem Sitzland 
alle in Ausführung dieses Staatsvertrages entstehenden 
Aufwendungen für Verpfl ichtungen, die über das Ende 
dieses Staatsvertrages hinaus bestehen bleiben, anteilig 
nach Maßgabe des Königsteiner Schlüssels zu erstatten. 
5Über die Verwendung des von der Stiftung von der Zen-
tralstelle übernommenen Vermögens beschließen die 
Kultusministerkonferenz und die Finanzministerkonfe-
renz der Länder mit einer Mehrheit von jeweils zwei 
Dritteln der Stimmen.

Wiesbaden, den 5. Juni 2008

Für das Land Baden-Württemberg:

Günther H.  O e t t i n g e r

für den Freistaat Bayern:

Dr. Günther  B e c k s t e i n

für das Land Berlin:

Klaus  W o w e r e i t

für das Land Brandenburg:

Matthias  P l a t z e c k

für die Freie Hansestadt Bremen:

Jens  B ö h r n s e n

für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Ole von  B e u s t

für das Land Hessen:

Roland  K o c h

für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Dr. Harald  R i n g s t o r f f

für das Land Niedersachsen:

Christian  W u l f f

für das Land Nordrhein-Westfalen:

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s
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für das Land Rheinland-Pfalz:

Kurt  B e c k

für das Saarland:

Peter  M ü l l e r

für den Freistaat Sachsen:

Dr. Georg  M i l b r a d t

für das Land Sachsen-Anhalt:

Prof. Dr. Wolfgang  B ö h m e r

für das Land Schleswig-Holstein:

Peter Harry  C a r s t e n s e n

für den Freistaat Thüringen:

Dieter  A l t h a u s

– GV. NRW. 2008 S. 710
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Zweite Verordnung zur Änderung 
der Befristung von Rechtsvorschriften 

im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums 
für Wirtschaft, Mittelstand 

und Energie
Vom 18. November 2008

20340

Artikel 1

Auf Grund des § 80 Satz 1 des Disziplinargesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landesdisziplinar-
gesetz  – LDG NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. 
S. 624) wird im Einvernehmen mit dem Innenministe-
rium verordnet: 

Die Verordnung über die Bestimmung der Dienstvorge-
setzten der Beamten der Handwerkskammern vom 12. 
Dezember 1963 (GV. NRW. 1964 S. 3), geändert durch 
Artikel 24 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. 
S. 248), wird wie folgt geändert:

1.   In der Überschrift werden die Wörter „der Dienstvor-
gesetzten der Beamten“ durch die Wörter „der dienst-
vorgesetzten Stelle der Beamtinnen und Beamten“ 
ersetzt.

2.  § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

  Die Befugnisse der dienstvorgesetzten Stelle üben aus 
gegenüber

 a)   der Hauptgeschäftsführung das für Wirtschaft 
zuständige Ministerium

 b)   den sonstigen Beamtinnen und Beamten der Hand-
werkskammern die Hauptgeschäftsführung.“

3.   In § 2 Satz 2 wird die Angabe „31. Dezember 2008“ 
durch die Angabe „31. Dezember 2010“ ersetzt.
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Artikel 2

Auf Grund des § 5 Abs. 2 Satz 1 Transparenzrichtlinie-
Gesetz (TranspRLG) vom 16. August 2001 (BGBl. I 
S. 2141) wird verordnet:

Die Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten 
nach dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2000/52/
EG der Kommission vom 26. Juli 2000 zur Änderung der 
Richtlinie 80/723/EWG über die Transparenz der finan-
ziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und 
den öffentlichen Unternehmen (Transparenzrichtlinie-
Gesetz – TranspRLG) vom 24. Juni 2003 (GV. NRW. 
S. 432) wird wie folgt geändert:

1.   Die Kurzbezeichnung und die Abkürzung werden wie 
folgt gefasst:

  „(Transparenzrichtlinie-Zuständigkeitsverordnung – 
ZVTranspRL)“.

2.   Die Art- und Zählbezeichnungen „Artikel I“, „Arti-
kel II“ und „Artikel III“ werden ersetzt durch die 
Art- und Zählbezeichnungen „§ 1“, „§ 2“ und „§ 3“.

3.   In § 1 (neu) Satz 1 werden die Wörter „Ministerium 
für Wirtschaft und Arbeit“ durch die Wörter „das für 
Wirtschaft zuständige Ministerium“ ersetzt.

4.  § 2 (neu) wird wie folgt gefasst:

 „§ 2

  Das für Wirtschaft zuständige Ministerium berichtet 
der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2013 und 
danach alle fünf Jahre über die Notwendigkeit des 
Fortbestehens dieser Verordnung.“
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Artikel 3

Aufgrund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. August 
2007 (BGBl. I S. 1786), wird verordnet:

Die Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach wirt-
schaftsrechtlichen Vorschriften zuständigen Verwal-
tungsbehörden vom 6. Juli 1993 (GV. NRW. S. 465), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. November 
2007 (GV. NRW. S. 658), wird wie folgt geändert:

 1.   In § 1 Abs. 1 werden die Nummern 2 und 4 aufgeho-
ben.

 2.   In § 1 Abs. 1 Nr. 1 werden die Angaben „, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I 
S. 469)“ durch die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

 3.   In § 1 Abs. 1 Nr. 3 werden die Angaben „, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1999 
(BGBl. I S. 2448)“ durch die Wörter „in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt.

 4.   In § 1 Abs. 1 Nr. 5 werden die Angaben „, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 21. Juli 1993 (BGBl. I 
S. 1257)“ durch die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

 5.  § 1 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten nach § 7 des Geset-
zes zur Kennzeichnung von Bleikristall und Kristall-
glas vom 25. Juni 1971 (BGBl. I S. 857) in der jeweils 
geltenden Fassung wird auf die örtlichen Ordnungs-
behörden übertragen.“

 6.   In § 1 Abs. 4 Satz 1 werden die Angaben „, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14. März 2005 (BGBl. I 
S. 721),“ durch die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

 7.   In § 1 Abs. 4 Satz 2 werden die Angaben „, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16. November 2004 (GV. 
NRW. S. 644, ber. 2005 S. 15),“ durch die Wörter „in 
der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

 8.   In § 2 Nr. 3 werden die Angaben „, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Februar 2000 (BGBl. I S. 154)“ 
durch die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt.

 9.   In § 2 Nr. 4 werden die Angaben „, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I 
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S. 2626)“ durch die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

10.   In § 2 Nr. 5 werden die Angaben „, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911)“ 
durch die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt.

11.   In § 2 Nr. 6 werden die Angaben „, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. September 2003 (BGBl. I 
S. 1774)“ durch die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

12.   In § 3 werden die Angaben „, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. März 1976 (BGBl. I S. 513)“ durch die 
Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

13.   In § 5 werden die Angaben „, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469)“ durch die 
Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

14.   In § 6 wird die Angabe „31. Dezember 2008“ durch 
die Angabe „31. Dezember 2013“ ersetzt.
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Artikel 4

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Indus-
trie- und Handelskammern im Lande Nordrhein-Westfa-
len (IHKG) vom 23. Juli 1957 (GV. NRW. S. 187, ber. 
S. 228), zuletzt geändert durch Artikel 73 des Gesetzes 
vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), wird verordnet:

Die Verordnung über die Bestimmung der Rechnungs-
prüfungsstelle für die Industrie- und Handelskammern 
vom 18. Januar 1958 (GV. NRW. S. 33), geändert durch 
Artikel 74 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. 
S. 248), wird wie folgt geändert:

In § 2 Satz 2 wird die Angabe „31. Dezember 2008“ 
durch die Angabe „31. Dezember 2010“ ersetzt.
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Artikel 5

Auf Grund des § 28 Abs. 1 des Außenwirtschaftsgesetzes 
vom 28. April 1961 (BGBl. I S. 481) wird verordnet:

Die Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
der Außenwirtschaft vom 29. August 1961 (GV. NRW. 
S. 275) wird aufgehoben.

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 20008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

– GV. NRW. 2008 S. 719
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Viertes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes

über die Erhebung von Kirchensteuern
im Land Nordrhein-Westfalen

Vom 18. November 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Viertes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes

über die Erhebung von Kirchensteuern
im Land Nordrhein-Westfalen

Artikel 1

Das Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern im 
Land Nordrhein-Westfalen (Kirchensteuergesetz – 
KiStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
April 1975 (GV. NRW. S. 438), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 6. März 2001 (GV. NRW. S. 103), wird wie 
folgt geändert:

1.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a wird nach dem Wort 
„Mindestbeträgen“ ein Komma und die Wörter 
„sowie als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer“ ein-
gefügt.

 b)   In Absatz 2 Satz 1 wird hinter dem Wort „Ein-
kommensteuer“ das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt und das Wort „Lohnsteuer“ durch die Wör-
ter „Lohn- und Kapitalertragsteuer“ ersetzt.

2.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   hinter dem Wort „Einkommensteuer“ wird 
das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und 
das Wort „Lohnsteuer“ durch die Wörter 
„Lohn- und die Kapitalertragsteuer“ ersetzt.

  bb)   das Wort „Lohnabzugsverfahren“ wird ersetzt 
durch die Wörter „jeweilige Abzugsverfahren“.

  cc)  hinter Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

    „Die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapital-
ertragsteuer wird nach Maßgabe des § 51 a 
Abs. 2 b bis 2 d des Einkommensteuergesetzes 
erhoben.“

 b)   In Absatz 2 wird hinter Satz 3 folgender Satz 4 
angefügt:

   „Soweit Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapital-
ertragsteuer durch den Kirchensteuerabzugsver-
pfl ichteten einbehalten wird, ist entscheidend, ob 
der Gläubiger der Kapitalerträge im Zeitpunkt der 
Abzugsverpfl ichtung kirchensteuerpfl ichtig ist; 
eine Zwölftelung fi ndet nicht statt.“

3.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

   „(3) § 51 a Abs. 2 c des Einkommensteuergesetzes 
gilt entsprechend.“

 b)  Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

4.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 2 wird nach „§ 32 a Abs. 1“ das Wort 
„bis“ und die Zahl „3“ gestrichen.

  bb)  Hinter Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

    „Ist in der gemeinsamen Einkommensteuer im 
Sinne des Satzes 2 eine nach dem gesonderten 
Steuertarif des § 32 d des Einkommensteuer-
gesetzes ermittelte Einkommensteuer enthal-
ten, werden die gesondert besteuerten Kapi-
taleinkünfte und die gesondert ermittelte Ein-
kommensteuer bei der Verhältnisrechnung 
nach Satz 2 nicht berücksichtigt. Die nach 
dem gesonderten Steuertarif des § 32 d des 
Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkom-
mensteuer wird dem kirchensteuerpfl ichtigen 
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Ehegatten mit dem auf ihn entfallenden Anteil 
unmittelbar zugerechnet.“

 b)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

   „(3) § 51 a Abs. 2 c des Einkommensteuergesetzes 
gilt entsprechend.“

5.  § 10 wird wie folgt geändert:

  Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 
angefügt:

  „(4) Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine 
pauschale Einkommensteuer des Kirchensteuerpfl ich-
tigen als Lohnsteuer entrichtet wird.

  (5) Für zum Steuerabzug verpfl ichtete Schuldner von 
Kapitalerträgen, für auszahlende Stellen und für Per-
sonen oder Stellen, die die Auszahlung der Kapitaler-
träge an den Gläubiger für die Rechnung des Schuld-
ners vornehmen, gelten hinsichtlich der Kirchensteuer, 
die als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben wird, 
die Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass sich die Höhe des Kirchensteuersatzes nach dem 
Ort des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts des 
Gläubigers der Kapitalerträge bestimmt.“

6.   In § 15 Abs. 2 werden hinter Satz 2 folgende Sätze 3 
und 4 angefügt:

  „Einen Antrag nach § 10 Abs. 2 kann nur die Religi-
onsgemeinschaft stellen, bei der die Kirchensteuer im 
Lohnabzugsverfahren am Ort des Wohnsitzes oder 
gewöhnlichen Aufenthaltes des Arbeitnehmers durch 
die Landesfi nanzverwaltung verwaltet wird. Entspre-
chendes gilt für Anträge nach § 10 Abs. 5.“

7.   In § 17 Abs. 2 wird das Wort „Regierungspräsiden-
ten“ durch das Wort „Bezirksregierungen“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2008 S. 720

65
Gesetz

zur Regelung des Schuldenwesens
des Landes Nordrhein-Westfalen

(Landesschuldenwesengesetz – LSchuWG)
Vom 18. November 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Regelung des Schuldenwesens
des Landes Nordrhein-Westfalen

(Landesschuldenwesengesetz – LSchuWG)

§ 1
Kreditaufnahme des Landes

(1) Die Aufnahme von Krediten durch das Land erfolgt 
im Rahmen des jeweiligen Haushaltsgesetzes durch

a)   Ausgabe von Schuldverschreibungen, insbesondere 
durch Begebung von Schuldbuchforderungen und 
Inhaberschuldverschreibungen,

b)  Aufnahme von Darlehen gegen Schuldschein,

c)  sonstige Finanzierungsinstrumente.

(2) Im Rahmen des jeweiligen Haushaltsgesetzes können 
derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

§ 2
Landesschuldbuch

(1) Für das Land wird ein Landesschuldbuch geführt, 
das der Begründung, Dokumentation und Verwaltung 
von Schuldbuchforderungen dient.

(2) Eine Schuldbuchforderung wird als Sammelschuld-
buchforderung oder Einzelschuldbuchforderung durch 
die Eintragung in das Landesschuldbuch begründet; 
durch die Eintragung in das Landesschuldbuch gilt eine 
gesetzlich vorgeschriebene Form als beachtet.

(3) Das Landesschuldbuch wird vom Finanzministerium 
geführt. Die elektronische Form ist zulässig.

§ 3
Sammelschuldbuchforderungen

(1) Das Land kann Schuldverschreibungen dadurch 
begeben, dass Schuldbuchforderungen bis zur Höhe des 
Nennbetrages der jeweiligen Emission auf den Namen 
einer Wertpapiersammelbank in das Landesschuldbuch 
eingetragen werden (Sammelschuldbuchforderung).

(2) Die Sammelschuldbuchforderung gilt als Wertpa-
piersammelbestand. Die Gläubiger der Sammelschuld-
buchforderung gelten als Miteigentümer nach Bruch-
teilen. Der jeweilige Anteil bestimmt sich nach dem 
Nennbetrag der für den Gläubiger in Sammelverwaltung 
genommenen Schuldbuchforderung. Die Wertpapiersam-
melbank verwaltet die Sammelschuldbuchforderung 
treuhänderisch für die Gläubiger, ohne selbst Berech-
tigte der Sammelschuldbuchforderung zu sein. Die Wert-
papiersammelbank kann die Sammelschuldbuchforde-
rung für die Gläubiger gemeinsam mit ihren eigenen 
Anteilen verwalten. Die Vorschriften des Depotgesetzes 
sind entsprechend anzuwenden.

(3) Ansprüche auf Ausreichung verbriefter Schuldur-
kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, die Emissions-
bedingungen sehen solche Ansprüche ausdrücklich vor.

(4) Die Wertpapiersammelbank kann ihr zur Sammel-
verwahrung anvertraute verbriefte Schuldverschreibun-
gen des Landes jederzeit in eine Sammelschuldbuchfor-
derung umwandeln lassen, sofern die Emissionsbedin-
gungen dies nicht ausdrücklich ausschließen.

(5) Besteht die Emission des Landes teils aus einer Sam-
melschuldbuchforderung und teils aus verbrieften 
Schuldverschreibungen, so gelten diese Teile als ein ein-
heitlicher Sammelbestand.

(6) Der Schuldner der Sammelschuldbuchforderung 
kann nur solche Einwendungen erheben, die sich aus der 
Eintragung ergeben, die Gültigkeit der Eintragung 
betreffen oder ihm unmittelbar gegen den Gläubiger 
zustehen.

(7) Die Wertpapiersammelbank ist berechtigt, vom 
Schuldner für die auf ihren Namen eingetragenen Sam-
melschuldbuchforderungen die Zahlung der Zinsen und 
des Kapitals bei Fälligkeit zu verlangen. Der Schuldner 
wird durch Zahlung an die Wertpapiersammelbank 
gegenüber den Gläubigern der Sammelschuldbuchforde-
rung befreit.

(8) Befi nden sich Emissionen oder Teile davon im Eigen-
bestand des Landes, können sie im Landesschuldbuch 
ganz oder teilweise gelöscht werden, sofern die Emissi-
onsbedingungen dem nicht entgegenstehen. Über die 
Löschung entscheidet das Finanzministerium.

§ 4
Einzelschuldbuchforderungen

(1) Einzelne natürliche oder juristische Personen oder 
Vermögensmassen, deren Verwaltung gesetzlich geregelt 
ist oder deren Verwalter ihre Verfügungsbefugnis durch 
eine gerichtliche oder notarielle Urkunde nachweisen, 
können während der Laufzeit einer Sammelschuldbuch-
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forderung beantragen, dass ihr Anteil daran durch Ein-
tragung in das Landesschuldbuch in eine auf ihren 
Namen lautende Buchforderung (Einzelschuldbuchfor-
derung) umgewandelt wird, sofern nicht in den Emissi-
onsbedingungen die Begründung einer Einzelschuld-
buchforderung ausgeschlossen ist. Die Übermittlung des 
Antrags erfolgt durch die eingetragene Wertpapiersam-
melbank. Durch die Eintragung wird eine Einzelschuld-
buchforderung in Höhe des Anteils begründet. § 4 Abs. 6 
gilt entsprechend.

(2) Sofern nicht in den Emissionsbedingungen die 
Begründung einer Einzelschuldbuchforderung ausge-
schlossen ist, kann eine Einzelschuldbuchforderung auch 
dadurch begründet werden, dass

a)   für den Gläubiger, der dem Land den Kaufpreis zur 
Verfügung stellt, der entsprechende Nennbetrag 
unmittelbar als Einzelschuldbuchforderung eingetra-
gen wird,

b)   für den Gläubiger, der der das Landesschuldbuch 
führenden Stelle Wertpapiere des Landes zur 
Umwandlung in eine Buchforderung einliefert, eine 
Einzelschuldbuchforderung in Höhe des Nennbetra-
ges der eingelieferten Wertpapiere eingetragen wird; 
hierdurch erlöschen seine Rechte an den eingeliefer-
ten Wertpapieren. Das durch das Wertpapier begrün-
dete Rechtsverhältnis zwischen Schuldner und Gläu-
biger gilt auch für die Einzelschuldbuchforderung.

(3) Eine Einzelschuldbuchforderung kann auch zur 
Erfüllung eines gesetzlich begründeten Leistungsan-
spruchs als dem Gläubiger zustehende Forderung in das 
Landesschuldbuch eingetragen werden, wenn Schuldner 
das Land ist.

(4) Veränderungen in den Einzelschuldbuchforderungen 
dürfen nur auf Grund eines Antrags des Gläubigers oder 
einer durch Gesetz oder auf Grund Gesetzes, Rechtsge-
schäfts, gerichtlicher Entscheidung oder vollstreckbaren 
Verwaltungsakts hierzu berechtigten Person erfolgen.

(5) Die das Landesschuldbuch führende Stelle erteilt nur 
den in Absatz 4 genannten Personen sowie staatlichen 
Stellen, die auf Grund eines Gesetzes auskunftsberechtigt 
sind, Bescheinigungen und Auskünfte über alle Eintra-
gungen und Veränderungen auf dem Schuldbuchkonto.

(6) Einzelschuldbuchforderungen können, soweit es sich 
nicht um obligatorische Einzelschuldbuchforderungen 
handelt, auf Antrag des Berechtigten im Sinne des 
Absatzes 4 in einen Sammelbestandteil zur Verwahrung 
bei einem Kreditinstitut umgewandelt werden.

§ 5 
Öffentlicher Glaube des Landesschuldbuchs

(1) Verfügungen über Einzelschuldbuchforderungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit gegenüber dem Schuld-
ner der Eintragung in das Landesschuldbuch.

(2) Wird eine Einzelschuldbuchforderung auf Grund 
eines Antrags eines Berechtigten im Sinne von § 5 Abs. 4 
auf einen anderen Gläubiger übertragen, so erwirbt die-
ser sie auch, soweit sie dem bisher eingetragenen Gläu-
biger nicht zustand. Rechte Dritter an der Forderung 
sowie Verfügungsbeschränkungen des bisherigen Gläu-
bigers sind dem neuen Gläubiger  gegenüber nur wirk-
sam, soweit sie im Landesschuldbuch eingetragen sind. 
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn dem neuen Gläubi-
ger zur Zeit des Erwerbs der Schuldbuchforderung 
bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt 
war, dass dem bisherigen Gläubiger die Forderung nicht 
oder nicht in dem Umfang zustand, dass der bisherige 
Gläubiger einer Verfügungsbeschränkung unterlag oder 
dass die Forderung mit dem Recht einer dritten Person 
belastet war.

(3) Wer als Inhaber eines durch Rechtsgeschäft begrün-
deten Pfandrechts oder eines Nießbrauchs an einer Ein-
zelschuldbuchforderung eingetragen wird, erwirbt das 
Recht auch, soweit die Einzelschuldbuchforderung dem 
eingetragenen Gläubiger nicht zusteht. Absatz 2 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend.

(4) Die Eintragungen erfolgen in derselben Reihenfolge, 
in der die Anträge bei der das Landesschuldbuch füh-
renden Stelle eingegangen sind.

§ 6
Kapitalbuch

(1) Sämtliche Schuldverpfl ichtungen des Landes (Kre-
ditaufnahmen nach § 1 Abs. 1), derivative Finanzins-
trumente nach § 1 Abs. 2 sowie Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen werden zum Zweck der 
Dokumentation in einem Kapitalbuch registriert.

(2) Das Kapitalbuch wird vom Finanzministerium ge-
führt. Die elektronische Form ist zulässig.

§ 7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

(2) Die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Eintragungen 
im Landesschuldbuch behalten ihre Gültigkeit.

(3) Mit dem gleichen Zeitpunkt treten das Gesetz über 
die Errichtung eines Landesschuldbuches für Nordrhein-
Westfalen vom 5. November 1948 (GV. NRW. S. 301) 
und die dazu ergangene Durchführungsverordnung vom 
19. März 1949 (GV. NRW. S. 81), außer Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr

Christa  T h o b e n

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2008 S. 721

7126

Gesetz 
zu dem Staatsvertrag zwischen den 

Ländern Berlin, Brandenburg, 
Freie Hansestadt Bremen, 

Freie und Hansestadt Hamburg, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Mecklenburg-Vorpommern, 
Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 

(kurz: Vertragsländer) 
über die Nordwestdeutsche Klassenlotterie 

(kurz: NKL)
Vom 18. November 2008

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zu dem Staatsvertrag zwischen den 

Ländern Berlin, Brandenburg, 
Freie Hansestadt Bremen, 

Freie und Hansestadt Hamburg, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Mecklenburg-Vorpommern, 
Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 

(kurz: Vertragsländer) 
über die Nordwestdeutsche Klassenlotterie 

(kurz: NKL)
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Artikel 1
Gesetz zur Änderung 

des Gesetzes über die Veranstaltung einer 
gemeinschaftlichen Klassenlotterie

Das Gesetz über die Veranstaltung einer gemeinschaftli-
chen Klassenlotterie vom 2. Oktober 1947 (GV. NRW. 
1948 S. 107), zuletzt geändert durch Artikel 76 des 
Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248), wird wie 
folgt geändert:

§ 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Es tritt mit Ablauf des 31. März 2009 außer Kraft.“

Artikel 2
Staatsvertrag über die NKL Nordwestdeutsche 

Klassenlotterie

Dem zwischen dem 27. Juni 2008 und dem 1. September 
2008 unterzeichneten Staatsvertrag zwischen den Län-
dern Berlin, Brandenburg, Freie Hansestadt Bremen, 
Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein über die NKL 
Nordwestdeutsche Klassenlotterie wird zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird als Anlage zu diesem Gesetz bekannt 
gemacht. Der Staatsvertrag tritt zum 1. April 2009 in 
Kraft.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 2008

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Anlage

Staatsvertrag über die NKL 
Nordwestdeutsche Klassenlotterie

Die Länder

Berlin
Brandenburg
Freie Hansestadt Bremen
Freie und Hansestadt Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Saarland
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein

– im Folgenden: Vertragsländer –

schließen den nachstehenden Staatsvertrag:

Erster Teil
Errichtung der Anstalt des öffentlichen Rechts 

NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie

§ 1
Errichtung, Rechtsform, Sitz

(1) Die Vertragsländer errichten mit Wirkung zum 
1. April 2009 eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts mit dem Namen

NKL Nordwestdeutsche Klassenlotterie

– im Folgenden: „Anstalt“ oder „NKL“ –.

(2) Aufgabe der Anstalt ist die Veranstaltung von staat-
lichen Klassenlotterien und Spielergänzungen (Zusatz-
spielen).

(3) Die NKL darf sich an anderen Unternehmen beteili-
gen oder mit solchen kooperieren, soweit es der Erfül-
lung ihrer Aufgaben aus diesem Vertrag dient.

(4) Sitz der Anstalt ist Hamburg.

(5) Für die Anstalt gilt das Landesrecht des Sitzlandes, 
soweit in diesem Staatsvertrag oder in der Satzung der 
Anstalt nichts Anderes bestimmt ist.

§ 2
Vermögensübertragung, Grundkapital,

Verteilung der Anteile

(1) Der von den Vertragsländern unter der Bezeichnung 
NKL Nordwest-deutsche Klassenlotterie betriebene 
gemeinschaftliche Eigenbetrieb öffentlichen Rechts, ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg 
unter HR A 94668,

– im Folgenden: „Eigenbetrieb“ –

wird zum Ablauf des 31. März 2009 unter Aufl ösung 
ohne Abwicklung in der Weise auf die Anstalt übertra-
gen, dass die im Eigentum der Vertragsländer stehenden, 
von dem Eigenbetrieb genutzten Betriebsmittel sowie die 
von dem Eigenbetrieb begründeten Rechte und Verbind-
lichkeiten als Ganzes im Wege der Gesamtrechtsnach-
folge auf die Anstalt übergehen. Der Eigenbetrieb 
erlischt zum 1. April 2009.

(2) Der Vorstand wird die notwendigen Vereinbarungen 
abschließen, damit die Rechte und Pfl ichten aus den 
aktiven Beschäftigungsverhältnissen der für den Eigen-
betrieb tätigen Personen und die Versorgungslasten aus 
beendeten Beschäftigungsverhältnissen, soweit sie aus 
Tätigkeiten für den Eigenbetrieb herrühren und von dem 
Eigenbetrieb zu tragen sind, auf die Anstalt übergeleitet 
werden.

Kosten, die den Vertragsländern für die Zeit ab dem 
1. April 2009 dadurch entstehen, dass Beschäftigungs-
verhältnisse von Personen, die zum Ablauf des 31. März 
2009 für den Eigenbetrieb tätig sind, weder auf die 
Anstalt übergeleitet noch beendet werden können, trägt 
die Anstalt.

(3) Das Grundkapital der Anstalt beträgt eine Million 
Euro. Träger der Anstalt sind die Vertragsländer mit fol-
genden Anteilen am Grundkapital

Land Berlin 6,48 v. H.
Land Brandenburg 3,43 v. H.
Freie Hansestadt Bremen 1,86 v. H.
Freie und Hansestadt Hamburg 15,87 v. H.
Land Mecklenburg-Vorpommern 2,90 v. H.
Land Niedersachsen 20,21 v. H.
Land Nordrhein-Westfalen 37,84 v. H.
Saarland 2,11 v. H.
Land Sachsen-Anhalt 3,67 v. H.
Land Schleswig-Holstein 5,63 v. H.

§ 3 
Nachhaftung

Die Vertragsländer haften für die von dem Eigenbetrieb 
begründeten, auf die Anstalt übergegangenen Verbind-
lichkeiten nur, soweit sie bis zum Ablauf des 31. März 
2014 fällig werden. Gläubiger können die Vertragsländer 
nur in Anspruch nehmen, soweit nicht Befriedigung aus 
dem Vermögen der Anstalt zu erlangen ist. Der Aus-
gleich zwischen den Vertragsländern im Innenverhältnis 
fi ndet nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Grundkapi-
tal statt.

Anlage
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§ 4
Haftungsverhältnisse

Die Vertragsländer haften als Gewährträger für die Ver-
bindlichkeiten der Anstalt, soweit für Gläubiger aus dem 
Vermögen der Anstalt Befriedigung nicht zu erlangen ist. 
Der Umfang der Gewährträgerhaftung ergibt sich für 
jedes Vertragsland aus seinem Anteil am Grundkapital.

§ 5 
Organe und Beiräte

(1) Die Organe der NKL sind:

a)  die Gewährträgerversammlung

b)  der Aufsichtsrat

c)  der Vorstand

(2) Zur Beratung des Vorstands in bestimmten Fragen 
kann die Gewährträgerversammlung einen oder mehrere 
Beiräte berufen. Der Aufsichtsrat entscheidet über die 
Besetzung der Beiräte.

§ 6
Gewährträgerversammlung

(1) In der Gewährträgerversammlung nehmen die Ver-
tragsländer ihre Rechte als Träger der Anstalt war.

(2) Jedes Vertragsland entsendet eine Vertreterin oder 
einen Vertreter in die Gewährträgerversammlung. Das 
Stimmrecht eines Landes in der Gewährträgerversamm-
lung entspricht seinem Anteil am Grundkapital.

(3) Die Gewährträgerversammlung beschließt über:

 1.  die Satzung und deren Änderung

 2.  Rechtsformumwandlung oder Aufl ösung der Anstalt

 3.   Änderungen des Verteilungsschlüssels für Gewinn 
und Verlust der NKL und für die Einnahmen aus der 
Lotteriesteuer auf die Länder

 4.   eine räumliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit 
der Anstalt

 5.  den Abschluss von Unternehmensverträgen

 6.   die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern gem. § 7 
Abs. 2 Satz 2

 7.  die Feststellung des Jahresabschlusses

 8.  die Ergebnisverwendung 

 9.  die Entlastung des Aufsichtsrats

10.   die Wahl des Abschlussprüfers und von Prüfern für 
außerordentliche Prüfungen

11.  die Aufnahme von Krediten

12.   Erwerb von mehr als 25 vom Hundert der Anteile an 
einem anderen Unternehmen sowie Erhöhung oder 
vollständige oder teilweise Veräußerung einer sol-
chen Beteiligung

13.  die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

14.   die Geltendmachung von Ansprüchen gegen Mitglie-
der des Aufsichtsrats

15.  die Einsetzung von Beiräten.

Die Beschlüsse nach Nr. 1. bis 5. sind einstimmig zu 
 treffen; Stimmenthaltungen stehen der Einstimmigkeit 
nicht entgegen. Die übrigen Beschlüsse bedürfen einer 
Mehrheit von mindestens 60 (sechzig) vom Hundert der 
Stimmen und der Zustimmung von mindestens sieben 
Ländern.

(4) Die Gewährträgerversammlung kann sich für weitere 
Arten von Geschäften die Zustimmung vorbehalten.

§ 7
Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung 
und bestimmt die Grundzüge der Geschäftspolitik. Er 
vertritt die Anstalt gegenüber dem Vorstand sowie dem 
Abschlussprüfer und Prüfern für außerordentliche Prü-
fungen bei der Erteilung des Prüfungsauftrags und dem 
Abschluss der Honorarvereinbarung.

(2) Jedes Vertragsland entsendet ein Mitglied in den 
Aufsichtsrat. Die Gewährträgerversammlung kann zwei 
weitere Personen mit unternehmerischer Erfahrung in 
den Aufsichtsrat wählen; die Amtszeit dieser Mitglieder 
endet mit der Gewährträgerversammlung, die über ihre 
Entlastung für das vierte volle Geschäftsjahr nach dem 
Beginn der Amtszeit beschließt.

(3) Jedes Mitglied hat im Aufsichtsrat eine Stimme; die 
Satzung kann für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
ein doppeltes Stimmrecht vorsehen.

(4) In Bezug auf den Aufsichtsrat sind §§ 90 Abs. 3, 4, 5 
Satz 1 und 2; 100 Abs. 1 und 2 Nr. 2; 105; 111 Abs. 2 bis 
5; 114; 116 in Verbindung mit 93 Abs. 1 und 2 sowie 394; 
395 des Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden.

(5) Der Aufsichtsrat beschließt über:

 1.   den Erwerb oder die vollständige oder teilweise Ver-
äußerung von Beteiligungen an anderen Unterneh-
men, soweit nicht die Gewährträgerversammlung 
zuständig ist

 2.  Kooperationen mit anderen Unternehmen
 3.  die Geschäftsanweisung für den Vorstand
 4.   die Bestellung, Anstellung, Abberufung und Kündi-

gung der Mitglieder des Vorstands
 5.  die Entlastung der Vorstandsmitglieder
 6.  den Wirtschaftsplan
 7.   den Erlaubnisbehörden vorzulegende Anträge auf 

neue Glücksspielangebote
 8.   Grundsatzfragen der Produktentwicklung, des Ver-

triebs und der Werbung
 9.  die Besetzung von Beiräten
10.   andere Angelegenheiten nach Bestimmung der Sat-

zung.

Die Beschlüsse nach Nr. 1. bis 3. sind einstimmig zu  fällen.

(6) Der Aufsichtsrat kann sich für weitere Arten von 
Geschäften die Zustimmung vorbehalten, soweit nicht 
die Gewährträgerversammlung von ihrem dahingehen-
den Recht (§ 6 Abs. 4) Gebrauch macht.

(7) Der Aufsichtsrat kann Ausschüsse bilden, um seine 
Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder die 
Ausführung seiner Beschlüsse zu überwachen.

§ 8
Vorstand

(1) Die NKL wird von dem Vorstand geleitet, der die 
Geschäfte der Anstalt in eigener Verantwortung nach 
kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters führt. Er ist an die Beschlüsse der 
Gewährträgerversammlung und des Aufsichtsrates 
gebunden. Der Vorstand vertritt die NKL gerichtlich 
und außergerichtlich; § 7 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) In Bezug auf den Vorstand ist § 93 Abs. 1 und 2 des 
Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden.

§ 9
Glücksspielaufsicht

(1) Die NKL unterliegt der Glücksspielaufsicht der 
zuständigen Behörden der Länder.

(2) Die Veranstaltungen der NKL bedürfen der Erlaub-
nis der Glücksspielaufsicht.

§ 10
Staatsaufsicht

Die NKL unterliegt der Staatsaufsicht. Die Staatsauf-
sicht ist Rechtsaufsicht. Sie wird im Benehmen mit den 
anderen Vertragsländern von der zuständigen Behörde 
des Sitzlandes ausgeübt.

§ 11
Ergebnis- und Lotteriesteuerverteilung

(1) Die Gewinne und Verluste der NKL und die Einnah-
men aus der Lotteriesteuer sind angemessen unter den 
Vertragsländern aufzuteilen.
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(2) Der Überschuss und die Lotteriesteuer von Spielen, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages 
angeboten werden, werden wie folgt auf die Vertragslän-
der verteilt:

Es werden zwei Gruppen von Lotterie-Einnahmen gebil-
det, deren Losumsätze getrennt zu erfassen sind. Nach 
dem Verhältnis der Losumsätze der beiden Gruppen 
werden der Überschuss geschäftsjahresweise und die 
Lotteriesteuer klassenweise mit unterschiedlichen Quo-
ten auf die Länder verteilt.

Für die Zusammensetzung der beiden Gruppen und die 
Ermittlung der Bemessungsgrundlagen bei jeder Gruppe 
gilt Folgendes:

a)   Der Überschuss und die Lotteriesteuer, die auf die 
Losumsätze von Lotterie-Einnahmen entfallen, die 
bereits vor dem 25. September 1992 Lose vertrieben 
haben, werden nach festen Quoten verteilt, und zwar 
erhalten die Länder

 Berlin 6,41 v. H.
 Brandenburg 3,14 v. H.
 Freie Hansestadt Bremen 1,90 v. H.
 Freie und Hansestadt Hamburg 16,89 v. H.
 Mecklenburg-Vorpommern 2,76 v. H.
 Niedersachsen 20,22 v. H.
 Nordrhein-Westfalen 37,71 v. H.
 Saarland 2,05 v. H.
 Sachsen-Anhalt 3,46 v. H.
 Schleswig-Holstein 5,46 v. H.

b)   Der Überschuss und die Lotteriesteuer, die auf die 
Losumsätze von Lotterie-Einnahmen entfallen, die 
den Losvertrieb mit oder nach dem 25. September 
1992 aufgenommen haben, werden nach variablen 
Quoten verteilt, die wie folgt ermittelt werden:

  Der Losumsatz jedes Spielteilnehmers mit Wohnsitz 
in einem der Vertragsländer wird dem Land zugeord-
net, in dem er seinen Wohnsitz hat. Die Losumsätze 
von Spielteilnehmern mit Wohnsitz außerhalb des Ge-
biets der Vertragsländer und von Lotterie-Einnahmen 
aufgrund von Lagerlosen werden den Ländern ent-
sprechend dem Verhältnis der von allen Lotterie-Ein-
nahmen insgesamt in den einzelnen Ländern umge-
setzten Lose zugeordnet. Wohnsitz ist beim Versand 
der Lose der Ort, an den die Lotterie-Einnahme die 
Lose versendet, beim Tafelgeschäft der Verkaufsort.

  Die Wohnsitze der Spielteilnehmer und die Anzahl 
der an sie verkauften Lose werden einmal pro Lotte-
rie, und zwar jeweils unmittelbar vor der ersten Zie-
hung der dritten Klasse, ermittelt. Der auf diesen 
Zeitpunkt ermittelte Verteilungsschlüssel ist bei der 
Abgabe der Lotteriesteuererklärungen für die vierte 
bis sechste Klasse der laufenden Lotterie und für die 
erste bis dritte Klasse der Folge-Lotterie zugrunde zu 
legen. Der Durchschnitt der auf diesen Zeitpunkt 
ermittelten Verteilungsschlüssel der Lotterien eines 
Geschäftsjahres ist bei der Verteilung des Überschus-
ses dieses Geschäftsjahres zugrunde zu legen.

c)   Für die Zuordnung von Lotterie-Einnahmen zu den 
beiden Gruppen gilt im Falle von Übernahmen Fol-
gendes:

1.   Übernimmt eine Lotterie-Einnahme eine andere Lot-
terie-Einnahme, so wird der gesamte Losumsatz von 
der Klasse an, in der die Übernahme vollzogen wird, 
der Gruppe von Lotterie-Einnahmen zugeordnet, der 
die übernehmende Lotterie-Einnahme angehört.

2.   Übernimmt eine bisher nicht oder seit weniger als 
einem Jahr zugelassene Lotterie-Einnahme eine andere 
Lotterie-Einnahme oder wird das Geschäft einer Lot-
terie-Einnahme unter dem alten Namen fortgeführt, so 
ändert sich die bisherige Zuordnung nicht.

(3) Die Verteilung von Überschuss und Lotteriesteuer 
von Spielen, die nach Inkrafttreten dieses Vertrages erst-
malig angeboten werden, erfolgt, sofern keine andere 
Regelung beschlossen wird, anhand von variablen Quo-
ten auf Grundlage der Wohnsitze der Spielteilnehmer.

(4) Der Verteilungsschlüssel kann gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 
dieses Staatsvertrages durch einstimmigen Beschluss der 
Gewährträgerversammlung geändert werden.

§ 12
Betätigungsverbot

Während der Dauer dieses Vertrages werden die Ver-
tragsländer andere Klassenlotterien weder selbst veran-
stalten noch sich an solchen unmittelbar oder mittelbar 
beteiligen. Ausnahmen bedürfen eines einstimmigen 
Beschlusses der Gewährträgerversammlung.

§ 13
Satzung

(1) Im Übrigen werden die Aufgaben und Geschäfte der 
Anstalt, ihre Vertretung, die Rechtsverhältnisse der 
Anstalt und ihrer Organe sowie die Grundlagen der 
Buchführung, Rechnungslegung und Prüfung durch die 
Satzung geregelt.

(2) Die Satzung und jede Änderung ist in den Amtsblät-
tern der Vertragsländer bekannt zu machen.

§ 14
Beitritt zur NKL

(1) Andere Länder können diesem Vertrag mit Zustim-
mung aller Vertragsländer beitreten. Hierbei kann der 
Anstalt durch Änderung der Satzung ein anderer Name 
gegeben werden.

(2) Die Gewährträgerversammlung kann bei einem Bei-
tritt zur NKL die Anteile der Vertragsländer am Grund-
kapital sowie die Anforderungen an die Mehrheitserfor-
dernisse ihrer Beschlüsse einstimmig durch Satzungsän-
derung neu regeln.

§ 15
Dauer des Vertrags, Kündigung und Vermögens-

auseinandersetzung

(1) Dieser Vertrag ist für unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen.

(2) Er kann von jedem der Vertragsländer mit einer Frist 
von einem Jahr zum Ende eines Geschäftsjahres, erst-
mals zum 1. April 2011, gekündigt werden. Die Kündi-
gung ist gegenüber allen übrigen Vertragsländern 
schriftlich zu erklären.

(3) Im Fall der Kündigung bleibt dieser Vertrag zwi-
schen den übrigen Vertragsländern in Kraft.

(4) Scheidet ein Vertragsland aus diesem Vertrag aus, 
erhält es als Abfi ndung den Anteil am Grundkapital und 
den Rücklagen der Anstalt, der seinem Anteil am Gewinn 
und Verlust im Durchschnitt der letzten drei Geschäfts-
jahre entspricht.

(5) Die Gewährträgerversammlung kann bei Ausschei-
den eines Landes die Anteile am Grundkapital sowie die 
Anforderungen an die Mehrheitserfordernisse ihrer 
Beschlüsse einstimmig durch Satzungsänderung neu 
regeln.

(6) Wird die Anstalt aufgelöst, so wird ihr Vermögen in 
dem Verhältnis nach Abs. 4, 2. Halbsatz verteilt; Lasten 
und Verbindlichkeiten sind vorweg abzulösen.

§ 16
Zulässigkeit der Umwandlung

Es ist zugelassen, die Anstalt durch Beschluss der 
Gewährträgerversammlung in die Rechtsform einer 
Kapitalgesellschaft umzuwandeln. Die Satzung der 
Kapitalgesellschaft wird durch die Gewährträgerver-
sammlung festgestellt. Eine notarielle Beurkundung ist 
nicht erforderlich. Die Träger der Anstalt gelten als 
Gründer der Kapitalgesellschaft. Sie übernehmen das 
Grundkapital der Kapitalgesellschaft.

Zweiter Teil
Übergangsvorschriften, Inkrafttreten

§ 17
Erster Vorstand

Der Erste Vorstand der Anstalt besteht aus den Perso-
nen, die für den Eigenbetrieb zum Ablauf des 31. März 
2009 Vorstandsaufgaben wahrgenommen haben.
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§ 18
Ratifizierung und Inkrafttreten

(1) Die Ratifi kationsurkunden sollen bis zum Ablauf des 
31. Oktober 2008 bei der Finanzbehörde der Freien und 
Hansestadt Hamburg hinterlegt werden. Der Vertrag 
tritt zum 1. April 2009 in Kraft.

(2) Die Vereinbarung der Länder vom 3./23. Dezember 
1992 ist mit Inkrafttreten dieses Vertrags aufgehoben.

Berlin, den 13. August 2008

Für das Land Berlin

Der Regierende Bürgermeister von Berlin

Klaus  W o w e r e i t

Potsdam, den 11. August 2008

Für das Land Brandenburg

Der Ministerpräsident

vertreten durch den Minister der Finanzen

Rainer  S p e e r

Bremen, den 1. Juli 2008

Für die Freie Hansestadt Bremen

Die Senatorin für Finanzen

Karoline  L i n n e r t

Hamburg, den 30. Juni 2008

Für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg

Der Finanzsenator

Dr. Michael  F r e y t a g

Schwerin, den 17. Juli 2008

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Für den Ministerpräsidenten

Die Finanzministerin

Sigrid  K e l e r

Hannover, den 18. Juli 2008

Für das Land Niedersachsen

Für den Ministerpräsidenten

Der Finanzminister

Hartmut  M ö l l r i n g

Düsseldorf, den 27. Juni 2008

Für das Land Nordrhein-Westfalen

Namens des Ministerpräsidenten

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Saarbrücken, den 4. Juli 2008

Für das Saarland

Namens des Ministerpräsidenten

Der Minister der Finanzen

Peter  J a c o b y

Magdeburg, den 22. Juli 2008

Für das Land Sachsen-Anhalt

Namens des Ministerpräsidenten

Jens  B u l l e r j a h n

Finanzminister

Kiel, den 1. September 2008

Für das Land Schleswig-Holstein

Rainer  W i e g a r d

Finanzminister
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Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
lichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzu-
beugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf 
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf 

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach
ISSN 0177-5359


